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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos

Ehrungen anlässlich des Feuerwehrfestes
in Krottelbach

Beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Krottelbach am 12.05.2024 – das traditionell am Wochenende nach Vatertag stattfindet – durften die Kameraden zahlreiche Gäste begrü-
ßen. Bei Strahlendem Sonnenschein empfingen Wehrführer Michael Fell und Stellvertreter Marco Zimmer auch Wehrleiter Heiko Dörr, den stellvertretenden Brand- und Katastro-
phenschutzinspekteur Stefan Reichhart, Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz, sowie Landrat Otto Rubly.
Zunächst wurden mehrere Kameraden befördert. Jonas Guth und Leon Witting zum Oberfeuerwehrmann, Tobias Steigner und Hendrik Becker zum Hauptfeuerwehrmann, Michael
Schrumpf zum Löschmeister und Kameradin Dina Becker zur Hauptlöschmeisterin.
Im Anschluss durfte Christoph Lothschütz Hendrik Becker zum Jugendfeuerwehrwart und Lea Königstein kommissarisch zur stellvertretenden Jugendfeuerwehrwartin bestellen.
Michael Fell ernannte Maria Weyrich zur Betreuerin der Jugendfeuerwehr.
Das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen: für 15-jährige Tätigkeit wurde vomVerbandsbürgermeister an TobiasSteigner, Ute Becker, Mareike Mohr, Tamara Kuhn und BjörnSonntag
verliehen.
Eine ganz besondere Ehre wurde Landrat Otto Rubly zuteil, der FrankSimon zum Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen: für 45-jährige Tätigkeit beglückwünschen durfte. Er bedankte
sich unter anderem für den Aufbau der Jugendfeuerwehr in den neunziger Jahren, welche mittlerweile 26 der 33 aktiven Feuerwehrkameraden und -kameradinnen in Krottelbach
hervorgebracht hat.

53. Jahrgang - 22. Woche -

1. Juni 2024

v.l.n.r.: Heiko Dörr, Christoph Lothschütz, Marco Zimmer, Michael Fell, Frank Simon, Björn Sonntag, Tobias Steigner, Tamara Kuhn, Michael Schrumpf, Ute Becker, Jonas
Guth, Dina Becker, Leon Witting, Mareike Mohr, Hendrik Becker, Lea Königstein, Maria Weyrich, Otto Rubly, Stefan Reichhart (12.05.2024)
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbüros
der Verbandsgemeinde

Kontakt (Berechtigungsschein):
VG-Verwaltung
Tel.: 06373-504-201, -205, -206
soziales@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Wahlen 2024
Ausführung der Briefwahlen für die Europawahl und Kommunalwahlen 2024
Für die beantragte Durchführung der Briefwahl zu der Europawahl und den Kommunal-
wahlen am 09.06.2024 erhalten die wahlberechtigten Personen von den Verwaltungen
eine Vielzahl von unterschiedlichen Formularen. Da es sich um zwei unterschiedliche
Wahlen handelt, müssen diese auch getrennt behandelt werden. Auf keinen Fall dürfen
die wahlberechtigten Personen alle Wahlunterlagen für die Europawahl und die Kom-
munalwahlen in einen Umschlag kompakt an die Verwaltungen zugesendet werden.
Das jeweils beigefügte Merkblatt erläutert das im Folgenden dargelegte Verfahren.
DieWahlberechtigtenbeziehen für die Europawahl einenweißenWahlschein, einenwei-
ßen Stimmzettelumschlag, einen recht langen, graufarbenen Stimmzettel und einen ro-
tenWahlbriefumschlag. Nachder KennzeichnungdesStimmzettels ist dieser in denwei-
ßen Stimmzettelumschlag zu legen und zu verschließen. Getrennt von diesem Stimm-
zettelumschlag ist der Wahlschein vom Wahlberechtigten zu unterschreiben und beide
inden rotenWahlbriefumschlag einzulegen sowiediesenzuverschließen.DerWahlbrief
kann dann kostenfrei an die aufgedruckte Versandadresse zur Post gebracht oder bei
der Verwaltung abgegeben werden.
Im Prinzip wiederholt sich das Verfahren für die Kommunalwahlen. Die einzelnen Unter-
lagenwerdenhier farblichunterschieden.DiewahlberechtigtenBürgerinnenundBürger
bekommen einen gelblichen Wahlschein, einen blauen Stimmzettelumschlag, für jede
einzelne Kommunalwahl unterschiedlich farblich gestaltete Stimmzettel und einen
orangefarbenen Wahlbriefumschlag. Auch hier ist das Verfahren identisch. Nach der
Kennzeichnung der Stimmzettel sind diese in den blauen Stimmzettelumschlag zu le-
gen; nach dessen Verschluss ist der vom Wahlberechtigten unterzeichnete Wahlschein
getrennt davon in den orangenen Wahlbriefumschlag zu stecken, zuzukleben und kos-
tenfrei an die Verwaltung zu versenden.
Sollte versehentlich ein Wahlbriefumschlag verwendet worden sein, ist die gültige
Stimmabgabe für beide Wahlen nicht gewährleistet.

Ferienbetreuung in der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Wir suchen Sie!
DieVerbandsgemeindeOberesGlantal bietet in denOsterferien, denerstendreiWochen
der Sommerferien und der ersten Herbstferienwoche an vier Standorten eine Ferienbe-
treuung an.
Um dieses Freizeitangebot für unsere Grundschülerinnen und Grundschüler weiterhin
an allen vier Standorten, ohne besondere Einschränkungen und mit möglichst attrakti-
ver Freizeitgestaltung anbieten zu können, benötigen wir zusätzliches Personal!
Bitte melden Sie sich zunächst formlos, wenn Sie eine Ausbildung
· zum/zur Erzieher/in
· zum/zur Sozialassistent/in haben oder erfolgreich an der
· Qualifizierung zur Tagesmutter
teilgenommen haben und Interesse haben, zu den genannten Ferienzeiten, die Ferien-
betreuung zu unterstützen.
Die nächste Ferienbetreuung findet in den ersten drei Wochen der Sommerferien 2024
statt (15.07. bis 02.08.2024).
Fachbereich 3 – Bürgerdienste
Tobias Weber, Tel.: 06373-504-201
Mona Schuck, Tel.: 06373-504-206

Das Fundamt Waldmohr meldet:
Im BürgerbüroWaldmohr wurde eine schwarze Katze (Fundort Motschweiher inWald-
mohr) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Waldmohr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-220 oder -221.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt im Fachbereich 1B – Finanzen eine / einen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter (m/w/d)
im Sachgebiet Abgaben

Vollzeit – unbefristet

Ihre wesentlichen Aufgaben
 Empfang der digitalen und physischen Rechnungen, Einscannen der physischen
Rechnungen und Einbinden in den Workflow (REDIG-Stelle)

 Zentrale Datenerfassung der Rechnungsdaten, Fälligkeit, Skontoprüfung
 Digitale Verteilung der Rechnungen gemäß Geschäftsverteilungsplan
 Erfassung und Pflege von Personenstammdaten
 Bearbeitung von Steuerangelegenheiten, Erhebung von Gewerbe- und Vergnü-

gungssteuer, Mitarbeit Widerspruchsbearbeitung
 Vorbereitung und Ausgabe der Tablets an die Orts- und Stadtbürgermeister und

-bürgermeisterinnen  zur digitalen Rechnungsbearbeitung sowie deren Einweisung
Wir suchen
eine qualifizierte und engagierte Person wünschenswerterweise mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r (bevorzugt der
Fachrichtung Kommunalverwaltung). Aber auch eine abgeschlossene Ausbildung als
Bürokauffrau/-kaufmann oder Industriekauffrau/-kaufmann oder in einem artver-
wandten oder dem Aufgabengebiet förderlichen Berufsbild ist denkbar.
Wir erwarten eine hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit, sicheres
Auftreten sowie eine selbstständige und fachlich fundierte Arbeitsweise.
Wir bieten
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. betriebliche Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Jahresson-
derzahlung, Leistungsentgelt und Fortbildungsmöglichkeiten. Die Verbandsgemein-
de Oberes Glantal bietet außerdem die Möglichkeit des Jobrad-Leasings.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Tätigkeiten wurden bewertet
nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Der Fachbereich Finanzen bzw. der Arbeitsort befindet sich derzeit in Schönenberg-
Kübelberg.

Sind Sie an der Stelle interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum 04.06.2024 an die
Verbandsgemeinde Oberes Glantal               
Fachbereich 1A 1.2 Personal                         
Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christoph Agne unter Tel. Nr. 06373 504-160 gerne
zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen.Wir bittendaher keineOriginale undkeineBewerbungs-
mappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-,
Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, den 13.05.2024                                 
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez. Lothschütz, Bürgermeister

Rathäuser geschlossen

Anlässlich der Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni 2024 bleiben die Rathäuser der Verbandsgemeindeverwaltung an allen Standorten
am Montag, den 10. Juni 2024, geschlossen
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Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen
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Statement zur Europawahl setzen und gewinnen!
Am Sonntag den 09. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Erstmals dürfen Jugendliche
ab 16 Jahren das Europäische Parlament wählen. Im Rahmen der Europawochen, startet
ab dem 13. Mai an den Schulen im Landkreis die Kampagne „DU hast die Wahl“. Die
Kampagne ist ein Kooperationsprojekt von LAND L(i)EBEN, dem Kreisjugendring, der
Evangelischen Jugendzentrale, dem Jugendfonds und der Partnerschaft für Demokratie
im Landkreis.
Auf MITMACHEN, der Online-Beteiligungsplattform des Landkreises, sind alle Wählerin-
nen undWähler im Alter von 16 bis 22 Jahren aufgerufen, einStatement zur EU-Wahl und
für Demokratie zu setzen. Alle, die sich beteiligen, haben die Chance auf attraktive Prei-
se. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 01. Juli bekanntgegeben.
Die Online-Beteiligungsplattform ist unter www.mitmachenlandkreiskusel.de erreich-
bar. Um einStatement mittels Text und Bild abzugeben, braucht es eine vorherige Regis-
trierung. Ziel der Kampagne ist es, junge Menschen auf die anstehende Europawahl auf-
merksam zu machen und zum Wählen zu motivieren. Zusätzlich finden Schülerinnen
und Schüler und Interessierte auf MITMACHEN ein Quiz sowie ein zweiminütiges Erklär-
video, die grundlegende Informationen zur Wahl und der EU geben.
Welche Themen liegen den jungen Menschen für Europa am Herzen, was bedeutet De-
mokratie für sie und was wünschen sie sich für den Landkreis Kusel.
Umdie Jugendlichenpersönlichunddirekt zu erreichen, besuchenEngagierte desKreis-
jugendrings und Mitarbeitende der Kooperationspartner alle weiterführenden Schulen
sowie die Förderschulen im Landkreis.
Für die Schulen gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen: Ein mobiler Eiswagen kommt
an einem Tag zur Schule und verteilt kostenlos Eis.
Unterstützt wird die Aktion im Rahmen der Europawochen von der Staatskanzlei Rhein-
land-Pfalz.

Bekanntmachung
AmDienstag, den11. Juni 2024, um18.30Uhr, findet imSitzungssaal desRathauses
in Waldmohr, Rathausstraße  14 die zweite Sitzung des Verbandsgemeindewahlaus-
schusses für die Bürgermeisterwahl statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Schönenberg-Kübelberg, den 01.06.2024
Der Verbandsgemeindewahlleiter für die Bürgermeisterwahl
gez. Pius Klein, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
AmDienstag, den11. Juni 2024, um18.00Uhr, findet imSitzungssaal desRathauses
in Waldmohr, Rathausstraße  14 die zweite Sitzung des Verbandsgemeindewahlaus-
schusses für die Wahl des Verbandsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Schönenberg-Kübelberg, den 01.06.2024
Der Verbandsgemeindewahlleiter
für die Verbandsgemeinderatswahl
gez. Christoph Lothschütz , Bürgermeister

Langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet
In einer kleinen Feierstunde wurde Herr Hans-Georg Süßdorf in den Ruhestand verab-
schiedet.
Herr Süßdorf war seit 1992 Schulhausmeister an der Glantalschule der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Glan-Münchweiler und ab 2017 bei der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal. 2018 wechselte er dann zum Grundstücks- und Gebäudemanagement über.
Bürgermeister Christoph Lothschütz und Markus Bauer bedankten sich bei der Verab-
schiedung für viele Jahre Engagement und Einsatz und wünschten ihm für die Zukunft
alles Gute.

v. l. n. r. Bürgermeister Christoph Lothschütz, Hans-Georg Süßdorf, Markus Bauer (Fach-
bereichsleiter)

Angestelltenprüfung I erfolgreich bestanden
Frau AngelikaSchaufert hat den zweijährigen Lehrgang der Angestelltenprüfung I erfolg-
reich bestanden. Dies nahm Bürgermeister Christoph Lothschütz zum Anlass Frau
Schaufert in einer kleinen Feierstunde zu der erfolgreich bestandenen Prüfung herzlich
zu gratulieren.
Der Lehrgangdauerte zwei Jahre undendete für FrauSchaufertmit der erfolgreichenPrü-
fung  zur Verwaltungsfachkraft.
Fachbereichsleiter Ingolf Hewer und Büroleiter Jörg Pahnke schlossen sich den Glück-
wünschen von Bürgermeister Lothschütz an.

Fachbereichsleiter Ingolf Hewer, Frau Angelika Schaufert, Büroleiter Jörg Pahnke)

Freiwilliges Soziales Jahr – Teilnehmer (m/w/d) gesucht!
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kusel GmbH (IKO-
KU) bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Schuljahr
2024/2025 folgende Plätze zur Leistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) an:
· Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
· Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
· Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
· Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
· Grundschule Nanzdietschweiler mit Nachmittagsbetreuung
· Kommunale Kindertagesstätte Altenkirchen
· Kommunale Kindertagesstätte Breitenbach
· Kommunale Kindertagesstätte Dittweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Dunzweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Wahnwegen

IMPRESSUM - Amtsblatt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, 66901 Schö-
nenberg- Kübelberg , Christoph Lothschütz (V.i.S.d.P.), Rathausstraße 8, Tel. 06373 504-0.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Herstellung: Druck-und Versanddienstleistungen Südwest GmbH,67071 Ludwigshafen
Zustellung: PVG Ludwigshafen; zustellreklamation@suewe.de oder Tel. 0621 572498-40 oder -41.
Das Amtsblatt Oberes Glantal erscheint wöchentlich freitags/ samstags außer an Feiertagen. Das Amtsblatt Oberes Glantal
wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Verbandsgemeinde Oberes Glantal verteilt. Aufage 16.030 Exemplare.
Sofern eine Zustellung des Amtsblattes aufgrund von unvorhersehbaren Störungen nicht erfolgt sein sollte, kann das je-
weils aktuelle Amtsblatt in derVerbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal sowie bei derSÜWEVertriebs- und Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG in Ludwigshafen bezogen werden.
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· Kommunale Kindertagesstätte I und II Waldmohr
· Waldkindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg
· Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg
· Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B erwünscht)
Das FSJ beginnt am 01.09.2024 und richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jah-
ren. Ein FSJ dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäfti-
gung mit 39 Wochenstunden; die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld, die Sozialversi-
cherungsbeiträge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die berufliche Zukunft und kann
für einige Ausbildungsgänge als Praktikum anerkannt werden. Auch besteht die Möglich-
keit, dass die FSJ-Zeiten bei der Vergabe von Studienplätzen angerechnet werden.
BITTE BEWERBEN SIE SICH!
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der bevorzugten Ein-
satzstelle an:
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
IKOKU GmbH, Trierer Str. 49 – 51, 66869 Kusel
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Martina Drumm
Telefon:               06381-91 75 30 - 0
Email:                   martina.drumm@ikoku.de
Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass die Bewerbungs-
unterlagen an die möglichen Einsatzstellen weitergeleitet werden.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Fo-
lien einzureichen. DieVerarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.Bewerbungs-, Vorstellungs-
und Reisekosten werden nicht erstattet.
Die IKOKU GmbH ist anerkannte Beschäftigungsstelle im Freiwilli-
gen Sozialen Jahr und wird gefördert vom

Grundschule Schönenberg-Kübelberg;
Luisa Weißmann wurde zur Konrektorin ernannt
LuisaWeißmann wurden vor einem Jahr die Aufgaben der stellvertretendenSchulleiterin
auf Probe übertragen; nun ist sie offiziell zur Konrektorin ernannt worden.
In einer kleinen Feierstunde wurde ihr durch dieSchulleiterin Sabine Gutzeit, im Auftrag
des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, die Ernennungsur-
kunde ausgehändigt.
Das gesamte Kollegium,Vertreter desSchulelternbeirats, Bürgermeister Christoph Loth-
schütz und die Familie von Frau Weißmann, beglückwünschten sie zur Ernennung und
wünschen ihr viel Erfolg im „neuen“ Aufgabengebiet.

v.l.n.r. Andrea Dietrich (Lehrerin und örtlicher Personalrat), Eugenia Unruh (Schulel-
ternbeirat), Luisa Weißmann (Konrektorin), Sascha Kolberg (Schulelternbeirat), Sabine
Gutzeit (Rektorin) und Bürgermeister Christoph Lothschütz

Frische Luft und gute Gespräche: Geh-spräche am Ohmbachsee
für aktive Senioren*innen – jetzt jeden ersten MITTWOCH

Unter dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“ lädt Be-
wegungsbegleiterin Michele Jung zu herzlich zu einem einzigartigen Bewegungsange-
bot am malerischen Ohmbachsee für Senioren*innen ein.

Bewegung ist nicht nur förderlich für die körperliche Gesundheit, sondern auch ein
Schlüssel füreinvitalesundselbstständigesLeben imAlter. IndiesemSinnebietetMiche-
le Jung, erfahrene Bewegungsbegleiterin, eine einzigartige Gelegenheit für Senioren*in-
nen, sich in Bewegung zu setzen und dabei gemeinsam schöne Momente zu erleben.
Wann und wo: Jeden ersten Mittwoch des Monats von 10 bis 11 Uhr am Ohmbachsee.
Der Treffpunkt ist der Parkplatz Nord (Grieser Seite).
Was erwartet Sie:
Spaziergänge mit Mehrwert: Die Bewegungseinheiten beinhalten nicht nur entspannte
Spaziergänge, sondern auch anregende Gedächtnisübungen. Geselligkeit und Aus-
tausch:Bei einemPlauschamOhmbachseeentstehennicht nur neueBekanntschaften,
sondern auch fröhliche Gespräche. Für alle geeignet: Das kostenfreie Angebot richtet
sich an Senioren*innen mit und ohne Rollator oder Rollstuhl. Ziel ist es, vorhandene Fä-
higkeiten zu erhalten oder sogar weiter auszubauen – und das alles mit einem Lächeln
im Gesicht. Flexibel und anpassbar: Die Länge der Wegstrecke und das Lauftempo wer-
den stets an die Fitness der Teilnehmer angepasst, um ein angenehmes Erlebnis für alle
zu gewährleisten.
Kommen Sie einfach vorbei: Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich,
aber gerne gesehen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhal-
ten Sie bei Michele Jung unter:
0160 584 5582 (gerne WhatsApp) oderinfo@best-you.de
Tauchen Sie ein in die Welt der „Geh-spräche“ und erleben Sie, wie Bewegung, Natur
und gute Gesellschaft Hand in Hand gehen. Der nächste Termin ist der 05. Juni – seien
Sie dabei!

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine / einen

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (m/w/d)
im Fachbereich 1A - Sachgebiet Personal

(unbefristete Vollzeitstelle)

Ihre wesentlichen Aufgaben:
· Bearbeitung und Koordinierung sämtlicher Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheits-

angelegenheiten mit Unterstützung eines externen Beratungsbüros
· Terminierung und Veranlassung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen des

Personals sowie der sicherheitstechnischen Unterweisungen
· Veranlassung der Gefährdungsbeurteilungen für sämtliche Einrichtungen der Ver-

bands- und Ortsgemeinden/Stadt
· Erstellung und Aktualisierung von Reinigungs- und Hygieneplänen für alle Einrich-

tungen der Verbands- und Ortsgemeinden/Stadt
· Zentrale Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Arbeitskleidung, Reini-

gungs- und Hygieneartikeln
· Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekostenerstattungen nach LRKG
· Verwaltung der Dienstfahrzeuge
· Schlüsselverwaltung
Wir wünschen uns:
- eine qualifizierte und engagierte Person mit erfolgreichem Berufsabschluss als

Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Angestelltenlehrgang I, aber auch eine kauf-
männische Ausbildung ist denkbar

- Leistungsbereitschaft, gute Auffassungsgabe, zuverlässige und selbständige
Arbeitsweise

- Kommunikations- und Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und Organisationsgeschick
Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. betriebliche Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Jahresson-
derzahlungundLeistungsentgelt sowiezahlreicheFortbildungsmöglichkeiten.DieVer-
bandsgemeindeOberesGlantal bietet außerdemdieMöglichkeit des Jobrad-Leasings.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Vergütung erfolgt je nach per-
sönlicher Voraussetzung bis zur Entgeltgruppe 8 TVÖD.
Schwerbehinderte sowie diesen gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung entsprechend den Bestimmungen des
SGB IX besonders berücksichtigt.
Der Dienstort des Fachbereiches1A–ZentraleDienste–befindet sichderzeit inSchö-
nenberg-Kübelberg.

Sind Sie an der Stelle interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis zum 14.06.2024 an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal               
Fachbereich 1A 1.2 Personal                         
Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)
Für Fragen steht Ihnen Herr Pahnke vom Fachbereich 1A der Verbandsgemeindever-
waltung Oberes Glantal, Telefon 06373-504-110, gerne zur Verfügung.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2024
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gez. Lothschütz, Bürgermeister
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Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde ein Damenrad (Fundort Brücken) und
ein einzelner Schlüssel (Fundort Gries) als Fundsache abgegeben.
WerEigentumsansprüchegeltendmachenkann,meldetsichbitte imBürgerbüroSchö-
nenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210.

Altenkirchen

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet imSitzungssaal des Rathau-
ses, Friedhofstraße 3  in Altenkirchen die zweite Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses für die Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses,
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Altenkirchen, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Manfred Geis, Ortsbürgermeister

Börsborn

Nachpächter für unser Dorfgemeinschaftshaus  gesucht.
Krankheitsbeding suchen wir ab sofort, einen neuen Pächter für unsere gutgehende
Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn.Unser Dorfgemeinschaftshaus ver-
fügt über einen schönen teils überdachten Biergarten, mit angrenzendem großemSpiel-
platz, und Bouleplatz, und dient auch alsStart undZielpunkt für unsere 3 tollenWander-

wege.Kurzgesagt, Eine Gastronomie mit viel Potential, regelmäßigenStammtischen und
Treffpunkt von Boule Spielern.
Bei Interesse, und Fragen, wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
Gez. Bier Uwe,Ortsbürgermeister  

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hauptstraße 27 in Börsborn die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Börsborn, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Karl Heinz Stemler, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hauptstraße 27 in Börsborn die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Börsborn, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Uwe Bier, Ortsbürgermeister

Öffnungszeiten Treffpunkt Bürgerhaus
Do. & Fr. von 18:00 – 22:00 Uhr Erster Mi. im Monat „Verzählcheskaffee“
ab 15:00 Uhr Auf Anfrage Sa. & So. Gruppen ab 10 Personen unter Tel.:
06383 6461 oder 01777113881

Breitenbach

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus im
kleinen Saal, Kirchstraße 15 in Breitenbach die zweite Sitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Breitenbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Urban Scherschel, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.45 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus im
kleinen Saal, Kirchstraße 15 in Breitenbach die  zweite Sitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Breitenbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Johannes Roth, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Breitenbach
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Breitenbach hat in seiner Sitzung am 17.04.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Vertretungskraft Kindergarten
Der Ortsgemeinderat stimmt der befristeten Einstellung einer Vertretungs-/Springe-
rkraft im pädagogischen Bereich der Kita Breitenbach mit einem Stellenanteil von 0,5
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Stellen zu. Die Verwaltung wird beauftragt die Stelle ab sofort auszuschreiben.
Entscheidung über gemeindliches Einvernehmen gem. §36 BauGB

Der Ortsgemeinderat Breitenbach versagt das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36
BauGB für denNeubau einesWohnhauses auf denGrundstückenmit den Flurstücknum-
mern 7201 und 7203.
nicht öffentlich
Pachtangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Pachtangelegenheit.

Panoramaweg Breitenbach
Einweihung amSamstag, den 15. Juni 2024 – 14.00 Uhr

Nach langer Vorbereitung ist es nun soweit, Ortsbürgermeister Roth lädt ein zur Eröff-
nungsfeier. Der 12 km Rundweg umBreitenbachmit Rundblick in dieWestpfalz bis weit
insSaarland unddemangrenzenden Elsass, wurdemit Hilfe des Leaderprogrammsaus-
gebaut und beschildert. Um14.00Uhrwird der Schützenvereinmit Böllerschüssen an 4
versch. Punkten – Wasserhochbehälter Vogelsberg – Aussichtsblattform Eulenkopf –
Höhe kleiner Mühlenwald und Nähe der Grillhütte, den Startschuss geben. Danach er-
folgt die off. Einweihung amWasserhochbehälter Vogelsberg. Nach Begrüßung der Eh-
rengäste wird das Band zerschnitten und somit der Wanderweg freigegeben. In einem
kleinen Vortrag wird die Geschichte um den Rundweg und die Schwierigkeiten bis zur
Eröffnung geschildert. An diesem Standort wird anhand der Schautafel auf die markan-
ten Punkte der Landschaft sowie der Geologie des Pfälzer Berglandes hingewiesen.

Anschließend wandert die Truppe ins Schützenhaus, wo Gelegenheit bei Speis und
Trank besteht, so manches Wanderlatein los zu werden. Im Herbst, zum Start der Wan-
dersaison soll der gesamte Panoramaweg in 2 Etappen erwandert werden. Hierzu laufen
die Planungen, Termine und Treffpunkte werden rechtzeitig veröffentlicht.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Ortsgemeinde Breitenbach

„Sing-Sonntag“
„Woman singt, da lass dich ruhig nieder-
Böse Menschen haben keine Lieder“
Nette Menschen treffen sich am 02. Juni 2024 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im
BergmannsbauernMuseum. Wir ladenSie herzlich ein,mit demGesangverein
„Eintracht“ 1886 Breitenbach einen gemütlichen Nachmittag im Museum zu
verbringen.
 „Die Eintracht“ ist ein Traditionsverein, der auf eine mittlerweile 138jährige
Geschichte zurückblicken kann, und in dieser Zeit einen großen Beitrag zur
„Sangeskultur“ im Kuseler Musikantenland geleistet
hat. DerVerein kannnicht nur singen. Er hat auch seit

über 40 Jahren eine eigene Theatergruppe, die jedes Jahr bei
ihren Aufführungen zahlreiche Zuschauer begeistert.
Für das leiblicheWohlwerdendieSängerinnen undSängermit
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee sorgen. Hinweisen
möchten wir an dieser Stelle noch auf die Sonderausstellung
„Frauenspuren in der Westpfalz“, die zur Zeit im Bergmanns-
bauern Museum zu sehen ist.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Christliche Pfadfinder
Bergmannsbauern Museum Breitenbach
in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Brücken (Pfalz)

Obst- und Gartenbauverein Brücken
Stammtisch
Unser nächster Stammtisch ist am Montag den 10.06.2024. Wir treffen uns ab 19.00
Uhr im Gasthaus Saini.
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Ausflug
Unser diesjähriger Ausflug führt uns in den Spessart. Wir besuchen Miltenberg und
Wertheim. Termin hierfür ist Samstag der 22.06.2024. Die Abfahrt ist geplant für 7.30
Uhr ab der Kreissparkasse in Brücken. Anmeldung bis Montag den 10.06.2024.
Anmeldung bei: Rummler Wolfgang Tel 06386 5569, Kurz Berthold Tel 06386 7017
Nähere Informationen zum Ausflug gibt es bei der Anmeldung und während des Stamm-
tisches

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Jugend- und Vereinshaus,
Hauptstraße 26 in Brücken (Pfalz) die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Brücken (Pfalz), den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Pius Klein, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.15 Uhr, findet im Jugend- und Vereinshaus,
Hauptstraße 26 in Brücken (Pfalz) die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Brücken (Pfalz), den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Pius Klein, Ortsbürgermeister

DrohnezurRehkitz-Rettung fürdas JagdrevierOhmbachundBrücken

Die Jagdgenossenschaften Ohmbach und Brücken haben gemeinsam eine Drohne mit
Wärmebildkammera für die Rehkitz-Rettung erworben. Diese wurde zwischenzeitlich
den Jagdpächtern von Brücken und den Jagdpächtern von Ohmbach zum Einsatz für die
Rehkitz-Rettung in Ihren Jagdrevieren übergeben.

von links nach rechts: Günter Lang, Gerd Sieber, Werner Dresander, Ralf Buhles, Lars Von
Mühlen, Michael Rietz, Markus Steinbrecher, Toni Guhmann, Dieter Jung, Uwe Eberle.

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 05.06.2024, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Jugend-
und Vereinshauses, Hauptstraße 26, 66904 Brücken/Pfalz  eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Brücken/Pfalz der Ortsgemeinde Brücken statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 3, 4 und 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.   Bebauungsplan „Talspitz“;

Auftragserteilung
2.  Informationen
nicht öffentlich
3.   Vertragsangelegenheit
4.  Grundstücksangelegenheiten
5.   Informationen

Brücken, den 22. Mai 2024
gez. Pius Klein -Ortsbürgermeister -

Öffnungszeiten Hütte Fritz-Claus-Quelle/Märchenwald im Juni:
Mittwochs ab 15:00 Uhr
Freitags ab 15:00 Uhr
Samstags ab 15:00 Uhr
Sonntags, ab 11:00 Uhr, am 19.06. und 23.06. geschlossen
An allen Sonntagen gibt es Kuchen, solange der Vorrat reicht.
Termine Märchenwaldmusical:

12.06, 14.06. und 08.06.
Aktuelle Öffnungszeiten auch auf der Homepage der OG Brücken (Pfalz).

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Dittweiler

Bekanntmachung
AmMittwoch, den 12. Juni 2024, um19.15 Uhr, findet im Bürgerhaus, Schmittweiler
Straße 12 in Dittweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung desWahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Dittweiler, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Heidrun Binzel, 1. Beigeordnete

Bekanntmachung
AmMittwoch, den 12. Juni 2024, um19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, Schmittweiler
Straße 12 in Dittweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung desWahlergebnisses der Wahl zumOrtsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund desWahlergebnisses.

Dittweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Winfried Cloß, Ortsbürgermeister

Dunzweiler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 10 in Dunzweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung desWahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Dunzweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Michael Kuhn, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 10 in Dunzweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung desWahlergebnisses der Wahl zumOrtsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund desWahlergebnisses.

Dunzweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister
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Stellenausschreibung
Die Kommunale Kindertagesstätte „Die Wilden Zwerge“ in Dunzweiler sucht eine/n

Erzieher/in (m/w/d)

Es handelt sich um eine sofort besetzbare Stelle zur längerfristigen Vertretung einer
Mitarbeiterin während der Schwangerschafts-/Mutterschutzzeit mit Aussicht auf
Weiterbeschäftigung für die Dauer der sich anschließenden Elternzeit. Die vertragli-
che Arbeitszeit kann von Teilzeit bis Vollzeit flexibel gestaltet werden.
Wir wünschen uns:
- eine motivierte und zuverlässige Fachkraft mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

dung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
- soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit mit Kin-

dern
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu regieren
Wir bieten Ihnen:
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen,
wie z. B. betrieblicheZusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Jahresson-
derzahlung und Leistungsentgelt sowie Fortbildungsmöglichkeiten. Die Ortsgemein-
de Dunzweiler bietet außerdem die Möglichkeit des Jobrad-Leasings.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerben Sie sich:
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Beate Klink (Tel. 06373
/ 9918) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

66916 Dunzweiler, im April 2024
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister

Frohnhofen

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Bürgerzentrum, St. Wende-
ler Straße 12 in Frohnhofen die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Frohnhofen, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Roger Gerhardt, 1.Beigeordneter

Neues aus dem Ortsgemeinderat Frohnhofen
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Frohnhofen hat in seiner Sitzung am 29.04.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 und
den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Frohnhofen

Der Ortsgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nach-
tragshaushaltsplan 2024 für die Ortsgemeinde Frohnhofen in der vorliegenden Fas-
sung. Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.

Getränkepreise Thekenverkauf Bürgerzentrum
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Getränkepreisliste im Bürgerhaus (für den Theken-
verkauf) entsprechend der neu kalkulierten Preise (Erhöhung um ca. 25%) anzupassen.
Die neuen Preise sollen ab dem 01.06.2024 zur Anwendung kommen.

Neues aus dem Rechnungsprüfungsausschuss Frohnhofen
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-

nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Rechnungsprüfungsausschuss Frohnhofen hat in seiner Sitzung am 13.05.2024 fol-
gende Beschlüsse gefasst:
öffentlich

Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden
Herr Thomas Nau soll das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprü-
fungsausschusses Frohnhofen übernehmen.

Glan-Münchweiler

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Glan-Münchweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Glan-Münchweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Manfred Weißmann, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Glan-Münchweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Glan-Münchweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Gries

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet im Bürger- und Vereinshaus
“AlteSchule“, Triftstraße 18 in Gries die zweiteSitzung des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses,
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Gries, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Olaf Klein, Ortsbürgermeister

„Weltmusik aus Südamerika & Europa“
Sonntag, 9. Juni 2024 um 18 Uhr
Protestantische Kirche Gries
Raiffeisenring 1, 66903 Gries

mit Ricarda Staab (Gesang und Akkordeon), Elisabeth Weyers (Flöte), und dem Gitarren-
trio „Trialogue“ (Jörg Merten, Franz Raquet und Richard Staab)
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Gries

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung am 14.03.2024 beschlossen, welche nach Geneh-
migung durch die
Kommunalaufsicht Kusel vom 16.05.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert um nunmehr
bisher   festgesetzt auf

Euro Euro Euro
1. im Ergebnishaushalt
         der Gesamtbetrag der Erträge 1.617.750 -2.900 1.614.850
         der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.647.050 -97.700 1.549.350
         das Jahresergebnis -29.300 94.800 65.500

2. im Finanzhaushalt
         der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.500 94.800 99.300

         die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 396.100 - 396.100
         die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 742.800 - 742.800
         der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -342.700 - -342.700

         Aufnahme von Investitionskrediten 342.700 - 342.700
         Tilgung von Investitionskrediten 89.500 -6.200 83.300
         der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 253.200 6.200 259.400

         die Veränderung des Finanzmittelbestandes -85.000 101.000 16.000

Folgender § wird neu hinzugefügt:

§ 8 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.237.040,55 Euro.

Die §§ 2,3,4,5,6 und 7 bleiben unverändert.

Gries, den 25.05.2024
gez. Olaf Klein
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 03.06.2024 bis 11.06.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.08 oder auf www.vgog.de/auslegungen öffentlich aus.

Öffnungszeiten:   montags bis mittwochs      von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 16.00 Uhr
                               donnerstags                         von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
                               freitags                                  von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

für das Jahr 2024  vom 22.05.2024

obg_hp11_amtsb.11
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Die fünf Musiker führen durch ein sehr ungewöhnliches und reizvolles Programm mit
Musik aus zwei Kontinenten und ganz verschiedenen Genres.
Es erwartet Sie Romantisches, Temperamentvolles, Klassisches, Stimmungsvolles und
Mitreißendes. Lassen Sie sich entführen in eine wundervolle Auswahl von Weltmusik in
einer nicht alltäglichen Kombination von Instrumenten.
Eintritt frei
Spenden für den Orgelbauverein Gries erbeten

Henschtal

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 20.00 Uhr, findet in der Henschtalhalle, Haupt-
straße 20 in Henschtal die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses,

Henschtal, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Roger Decklar, Ortsbürgermeister

Herschweiler-Pettersheim

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.45 Uhr, findet im Sitzungssaal des Gemein-
de- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12 in Herschweiler-Petterseim die zweite
Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Herschweiler-Pettersheim, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Volker Hopp, Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Gemein-
de- und Vereinshauses, Am Schäfergarten 12 in Herschweiler-Petterseim die zweite
Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Herschweiler-Pettersheim, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Gemeinderatswahl
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Landfrauenverein
Einladung zu unserem Stammtisch
Hallo, Ihr Lieben!
Der Landfrauenverein Herschweiler-Pettersheim lädt Euch recht herzlich zu unserem
Stammtisch am 13. Juni 2024 um 19:30 Uhr im Gasthaus „Zum Hirschen“ beim Andrea
ein. Alle sind herzlich willkommen, natürlich auch Nichtmitglieder unseres Vereins.
Wir freuen uns auf Euch!
Vorstandsteam vom Landfrauenverein Herschweiler-Pettersheim

Neues aus dem Ortsgemeinderat Herschweiler-Pettersheim
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Herschweiler-Pettersheim hat in seiner Sitzung am 11.04.2024
folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Haushaltsplanung 2024/2025 - Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

Der Ortsgemeinderat Herschweiler-Pettersheim stimmt dem Investitionsprogramm für
den Doppelhaushalt 2024/2025 im vorliegenden Entwurf zu.
Europa- und Kommunalwahlen 2024;
Wahl eines besonderen stellvertretenden Wahlleiters für die Ortsbürgermeisterwahl

Der Ortsgemeinderat wählt in geheimer Wahl Herrn Fred Weyrich zum besonderen stell-
vertretenden Wahlleiter-der Ortsbürgermeisterwahl.
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO

Der Ortsgemeinderat nimmt die Geldspende der Volksbank Glan-Münchweiler in Höhe
von 450,00 € für das Projekt „Kinder haben Rechte“ der Kindertagesstätte und die Geld-
spende des Elternausschusses der Kita Regenbogen in Höhe von insgesamt 502,82€ an
und bedankt sich herzlich bei den Spendern.

Ehrungen beim Obst- und Gartenbauverein
Beim Obst- und Gartenbauverein Herschweiler-Pettersheim ehrte der erste Vorsitzende
Gerhard Dahl bei der Jahreshauptversammlung einige Mitglieder. Auf stolze 60 Jahre
kann Heiner Rietz zurückblicken. Neben der Ehrung durch den Ortsverein mit Präsent
und Urkunde erhielt er auch eine Ehrung vom Landesverband.  Die Versammlung be-
schloss Heiner Rietz zum Ehrenmitglied zu ernennen. Er trat am 1.1.1964 als junger
Mann dem Verein bei.  Für die 40 jährige Treue zum Verein erhielten Helma Körbel, Mari-
anne Meininger,Werner Ulrich und KurtWeber Urkunde und die goldene Ehrennadel des
Vereins. Gerhard Dahl berichtete in seinem Tätigkeitsbericht über viele Aktivitäten des
Vereins. Durch die schlechte Apfelernte wurde auch nicht viel gekeltert.  Er appellierte
an die Mitglieder um tatkräftige Hilfe wenn in diesem Jahr eine bessere Apfelernte ist
und gekeltert wird.  Kassenführer Norbert Schramm stellte eine zufriedene Kassenlage
vor und Kurt Schmidt der mit Klaus Müller die Kasse geprüft hatte, erwähnte eine vor-
bildliche Buchführung und dem Antrag auf Entlastung derVorstandschaft wurde stattge-
geben. Für dieses Jahr erwähnte Gerhard Dahl dass am 7. Juni um 19 Uhr im Tennisheim
am Bockhof wieder ein Stammtisch ist.  Der Vereinsausflug findet am 31. August statt
und führt in den Rheingau nach Eltville.  Am 22. November ist in diesem Jahr ein „Bayri-
scher Abend“ und auch ein Vortragsabend ist noch geplant.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Erster Vorsitzender Gerhard Dahl, Kurt Weber, Hein-
rich Rietz, Werner Ulrich, Marianne Meininger und Helma Körbel.  
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Hüffler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 11 in Hüffler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses,
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Hüffler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Martin Struppel, 1.Beigeordneter

Landfrauen
Hutmacherstadt Kusel – Führung durch die Stadt
Am Freitag, den 21.06.2024, führt uns Petra Rübel durch Kusel auf den Spuren von Ag-
nes von Veldenz.
Treffpunkt ist um 17:40 Uhr am „roten Platz“. Wir fahren mit Fahrgemeinschaften nach
Kusel und möchten im Anschluss noch gemeinsam Essen gehen (mit Vorbestellung).
Hierzu ist eine Anmeldung bis 12.06.2024 bei Petra Blügel, Tel. 6454, erforderlich.
Auf Eure Teilnahme freut sich das Team der Landfrauen Hüffler.

Krottelbach

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hirtenweg 6 in Krottelbach die zweiteSitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Krottelbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Albrecht Veith, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Hirtenweg 6 in Krottelbach die zweiteSitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Krottelbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister

Langenbach

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus,
Schulstraße 1 in Langenbach die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für
die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Langenbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter
gez. Wolfgang Schneider, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Langenbach
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Langenbach hat in seiner Sitzung am 17.04.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 der Ortsge-
meinde Langenbach sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordne-
ten von Langenbach und der Verbandsgemeinde
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung

c) Der Ortsgemeinderat stellt den Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von
3.230.410,73 € fest.
d) Der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis von dem Bericht des Rechnungsprüfungsaus-
schusses und beschließt unter Verzicht auf eine zusätzliche Prüfung der Rechnungsbe-
lege die Entlastung gemäß § 114 der Gemeindeordnung.

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024
b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den

1. Nachtragshaushaltsplan 2023
b) Der Ortsgemeinderat stimmt der 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie dem 1. Nach-
tragshaushaltsplan für das Jahr 2024 in der vorliegenden Fassung zu. Die Verwaltung
wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.
Bebauungsplan Auf der Platte
Beauftragung der Vermessung

Der Ortsgemeinderat beauftragt dasVermessungsbüroStrauß & Benzel mit denVermes-
sungsarbeiten im Baugebiet Auf der Platte, wie in der Kostenschätzung vom 20.12.2023
dargestellt, mit einem vorläufigen Honorar von 18.754,10 € (Anlage 1) und mit einem
vorläufigen Honorar von 3.752,40 € (Anlage 2).
Neubaugebiet Auf der Platte
Beauftragung von Baggerschürfen im Rahmen von archäologischen Untersuchungen

Der Ortsgemeinderat beauftragt die Fa. Jahns im Rahmen des Tiefbaujahresvertrages

Senden Sie Ihre Beiträge für das Amtsblatt an:
wochenblatt@vgog.de
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zur Durchführung der Baggerschürfen für erdgeschichtliche Untersuchungen.
Anschaffung Rasenmäher Bauhof/Friedhof

Der Ortsgemeinderat stimmt der Anschaffung eines neuen Rasenmähers zu.
nicht öffentlich

Grundstücksangelegenheit
Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Grundstückangelegenheit.

Neues aus dem Rechnungsprüfungsausschuss Langenbach
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Rechnungsprüfungsausschuss Langenbach hat in seiner Sitzung am 17.04.2024
folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich

Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden
Der Rechnungsprüfungsausschuss wählt Herrn Peter Müller als stellvertretenden Vorsit-
zenden.

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Langenbach
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Bebauungsplan Auf der Platte, Gemeinde Langenbach
Der Ortsgemeinderat Langenbach hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan Auf der Platte, Langenbach beschlossen.
Nachdem das Planverfahren abgeschlossen ist, hat der Ortsgemeinderat am
20.03.2024 den Bebauungsplan Auf der Platte gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 Ge-
mO als Satzung beschlossen. Im Anschluss daran wurde die Genehmigung des Bebau-
ungsplanesbeantragt. DieKreisverwaltungKusel hat denBebauungsplanAuf der Platte,
Langenbach am 18.04.2024 genehmigt. Dies wird hiermit gem. § 10. Abs. 3 BauGB be-
kanntgemacht, wodurch der Bebauungsplan mit der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft gesetzt wird.
Die genaue Abgrenzung des Planbereichs kann den Kartenausschnitten entnommen
werden.
Der Bebauungsplan wurde gemäß den Vorschriften des BauGB aufgestellt und liegt ab
sofort zusammen mit der Begründung, den textlichen Festsetzungen, dem Umweltbe-
richt, der Zusammenfassenden Erklärung und der Genehmigung bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Oberes Glantal, Gebäude Waldmohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr. W1-
2.04, auf unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus. Jedermann hat das Recht, während
der allgemeinen Dienststunden in den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Einsicht zu
nehmen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen. Mit der Bekanntmachung der Ge-
nehmigung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eineunter Berücksichtigungdes§ 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzungderVorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB können Vermögensnachteile entstehen, die einen Entschädi-
gungsanspruch auslösen können. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld
sind ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch Übernahme des
Grundstücks zu leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§ 44
Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die bezeichnetenVermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-

tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Langenbach, den 01.06.2024
gez. Schneider, Ortsbürgermeister

obg_hp14_amtsb.14

Seite 14 1. Juni 2024AMTSBLATT



obg_hp15_amtsb.15

1. Juni 2024 Seite 15AMTSBLATT



Matzenbach

Bekanntmachung
AmDienstag, den11. Juni 2024, um19.30Uhr, findet imDorfgemeinschaftshaus,OT
Gimsbach, Neunkircher Straße 11 in Matzenbach die zweite Sitzung des Gemeinde-
wahlausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Matzenbach, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin
gez. Andrea Müller, Ortsbürgermeisterin

Nanzdietschweiler

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet in der Gaststätte der Kurpfalz-
halle, Hauptstraße 61 in Nanzdietschweiler die zweite Sitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates und des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses,
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Nanzdietschweiler, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin
gez. Annette Filipiak-Bender, Ortsbürgermeisterin

Die Katholische Kirchengemeinde Hl. Remigius Kusel
sucht ab 01.07.2024 für ihre Kindertagesstätte Herz Jesu in Nanzdietschweiler

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)
mit 37,34 Wochenstunden

unbefristet

Die Kita bietet 65 Plätze für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren.
Wir bieten Ihnen:
• dieAnstellungbeieinemTräger,der seineVerantwortungalsDienstgeberwahrnimmt
• eine Vergütung und entsprechende Sozialleistungen nach den Arbeitsvertrags-

richtlinien (AVR) des Deutschen Caritas-Verbandes, einschließlich einer betriebli-
chen Altersversorgung

• die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
• die Mitarbeit in einer Einrichtung, in der Begegnung auf Augenhöhe, Wertschätzung

und Achtsamkeit gelebt werden
• eineingeführtesQualitätsmanagementsystem(SpeQM)aufBasisdesKTK-Gütesiegels
• eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
• einen Arbeitsplatz, an dem Glaube entdeckt, gelebt und gefeiert wird
Das bringen Sie mit:
• einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder eine vergleichbare

Ausbildung
• ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit Kin-

dern, Eltern, Kolleg:innen und Kooperationspartner:innen
• eine Identifikation mit den Zielen und Werten einer katholischen Einrichtung
• die Identifikation mit den Präventionsgrundsätzen im Bistum Speyer und die Sorge

für deren Umsetzung und Einhaltung, damit die Kita ein sicherer Ort Kirche ist
• die Vorlage eine erweiterten Führungszeugnisses
• eine an den Bedürfnissen der Kinder ansetzende Begleitung
• die Offenheit zur Bildung und Erziehung auf der Grundlage des christlichen Men-

schenbildes
• eine hohe soziale Kompetenz, Kommunikations- und Motivationsfähigkeit
• die Bereitschaft zur Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen und gemein-

samen Arbeit
• die Bereitschaft zur Weiterbildung
Ihre Aufgaben:
•Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung der Inhalte

der pädagogischen Konzeption der Kita
•Pädagogische Verantwortung und Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichts-

pflicht
•Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption der Kita
• Integration der Kinder in die Kita unter Berücksichtigung der individuellen Beson-

derheiten
•Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder
• Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnissen bis spätestens 14.06.2024 an:

Regionalverwaltung Kaiserslautern
Engelsgasse 1,67657 Kaiserslautern
oder per Mail: rv.kaiserslautern@bistum-speyer.de

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, daher bitten wir um Zusen-
dungvonKopien.NachAbschlussdesBewerbungsverfahrenswerdendieUnterlagen
vernichtet.
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt,
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers/einer Mitbewerberin liegende Gründe
überwiegen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Kita-Leitung Fr. Schmidt gerne zur Verfügung (Tel:
06383-7514).
InformationenzurVerarbeitungIhrerBewerberdatenkönnenSieaufder Internetseitedes
Bistums Speyer www.bistum-speyer.de unter dem Menü „Unterstützung für Akti-
ve/Rechtliches/OberhirtlichesVerordnungsblatt“OVBSpeyer2/2019Nr.289einsehen.

Schalten Sie eine Anzeige!
Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22,

wb-kusel@mediawerk-suedwest.de
www.wochenblatt-reporter.de
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BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 04.06.2024, um 19:00 Uhr, findet in der Gaststätte der Kurpfalz-
halle, Hauptstraße 61,    66909 Nanzdietschweiler  eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 9 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Bereich
der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge unterbreiten.
Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die Fragen spä-
testens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Ortsbürgermeisterin Annette
Filipiak-Bender einzureichen.)
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025;

a) Beratung und Beschlussfassung über Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß  § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan

3.  Ergänzungssatzung Hauptstraße Gemarkung Dietschweiler;
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Satzungsentwurf
c) weiteres Verfahren

4.  Erschließung des Neubaugebietes Höllenhub, Teil E;
      Auftragsvergabe
5.  Mieterlass Veranstaltung Kurpfalzhalle;

a) Kath. Kirchengemeinde
b) Feuerwehrförderverein

6.  Reparatur Heizungsanlage Kurpfalzhalle
7.  Ertüchtigung Schwingtore Kurpfalzhalle
8.  Informationen
nicht öffentlich
9.  Niederschlagung von Forderungen

Nanzdietschweiler, den 23. Mai 2024
gez. Annette Filipiak-Bender -Ortsbürgermeisterin -

Große Freude bei der Spendenübergabe nach erfolgreicher
Kalenderaktion
Der Bürgerverein Nanzdietschweiler e.V. konnte am 17.05.2024 eine großzügige Spen-
de in Höhe von 600 Euro zu Gunsten der Kinder- & Jugendarbeit übergeben werden. Das
Geld wurde im Rahmen der jährlichen Kalenderaktion gesammelt, bei der zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisteten.
Bei der Spendenübergabe übergaben die Vorsitzenden des Bürgervereins, Jonas Kopp
und Timm Geyer, den symbolischen Scheck an Raphael Philipp (Vorsitzender JFV West-
pfalz), Karina Urschel (Kita Elternausschuss), Roman Bredel (ASV Nanzdietschweiler)
und Marco Dick (Förderverein der freiwilligen Feuerwehr). Die Zusammenkunft wurde
auch gleich zum Austausch über die aktuellen Entwicklungen in der Jugendarbeit ge-
nutzt. Wir sind froh junge und engagierte Vereinsvertreter in Nanzdietschweiler zu ha-
ben, die sich tatkräftig für unsere Vereine und Jugend einsetzen.
Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich aktiv an der Kalenderaktion. Für den all-
jährlichen Jahreskalender unserer Heimatgemeinde wurden so 12 Seiten nach dem
Motto „Natur pur!“ gestaltet. Vom aktuellen Heimatkalender 2024 sind noch wenige Ex-
emplare verfügbar und bereits jetzt werden Fotos für den Kalender 2025 gesammelt. Zu
Kaufgesuchen oder der Einsendung von Bildern können Sie sich jederzeit an Timm Ge-
yer und Jonas Kopp oder an kalender@nanzdietschweiler.de wenden.

v.r.n.l. Marco Dick (Förderverein Feuerwehr), Karina Urschel (Kita Elternausschuss), Ra-
phael Philipp (JFV Westpfalz), Roman Bredel (Angelsportverein), Timm Geyer, Jonas
Kopp (Bürgerverein Nanzdietschweiler e.V.)

Neues aus dem Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Dorferneuerung - Vorstellung des Abschlussberichtes

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Abschlussbericht zu.
Dorferneuerung - Angebot zur Erstellung der Antragsunterlagen

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Angebot zur Erstellung der Antragsunterlagen zu und

ermächtigt die Ortsbürgermeisterin den Auftrag zu vergeben.
Dorferneuerung - Antrag auf Anerkennung Schwerpunktgemeinde

Der Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler stimmt der Stellung des Antrages auf Anerken-
nung als Schwerpunktgemeinde zu.

Jahresabschluss 2020
c) Feststellung des Jahresabschlusses
d) Entlastungserteilung

c) Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von
8.254.244,08 € fest.
d) Der Gemeinderat erteilt die Entlastung für Ortsbürgermeisterin Filipiak-Bender sowie
für den Bürgermeister und die Beigeordneten der Verbandsgemeinde.

TeilnahmeamEntschuldungsprogrammdes Landes „Partnerschaft zur Entschuldung
der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“

Die Ortsgemeinde Nanzdietschweiler nimmt am Entschuldungsprogramm „Partner-
schaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil und stimmt
dem hierzu vom Land vorgelegten Vertragsentwurf zu. Ortsbürgermeisterin Annette Fili-
piak-Bender wird beauftragt, die Vertragsunterzeichnung vorzunehmen.

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Die Ortsgemeinde stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
gemäß § 67 Abs. 2 GemO zu.
Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)

Den durch das Forstamt ermittelten Stilllegungsflächen entsprechend der Förderpro-
grammrichtlinien „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird zugestimmt.

Antrag auf Erlass der Hallenmiete und Reinigungskosten für Veranstaltung am
30.04.2024 vom Verein Glanshiners Nanzdietschweiler e.V.

Der Ortsgemeinde stimmt dem Antrag des Vereins insofern zu, dass die Hallenmiete er-
lassen wird. Die Reinigungskosten müssen jedoch vom Verein selbst getragen werden
bzw. die Reinigung kann auch selbstständig übernommen werden.

Landfrauen
Am Donnerstag, den 20.06. um 17:00 Uhr findet unsere Lamawanderung in Elschbach
statt. Der Preis beträgt 15 € pro Person; Kinder unter 9 Jahren sind frei (unter 3 Jahren
nur im Kinderwagen). Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Verbindliche Anmeldung bitte bis 14.06. bei Karin Schwegel. Telefon: 06383/5327

Ohmbach

Bekanntmachung
AmMittwoch, den12. Juni 2024, um19.00Uhr, findet imGasthausErfurt, Nebenzim-
mer, Hauptstraße 31 in Ohmbach die zweite Sitzung  des Gemeindewahlausschus-
ses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Ohmbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
AmMittwoch, den12. Juni 2024, um19.30Uhr, findet imGasthausErfurt, Nebenzim-
mer, Hauptstraße31 inOhmbachdie zweiteSitzungdesGemeindewahlausschusses
für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Ohmbach, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Arno Becker, 1. Beigeordneter

Mitgliederversammlung des Schachclub Ohmbach
Am Samstag, den 8. Juni um 17.00 Uhr, findet im Gasthaus Erfurt in Ohmbach die Mit-
gliederversammlung des Schachclub Ohmbach statt.
Es sind folgende Tagesordnungspunkte vorgesehen:
TOP 1: a) Begrüßung der Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden

b) Wahl des Protokollführers
TOP 2: Berichte der Vorstandschaft und der Mannschaftsführer:

a) Bericht des 1. Vorsitzenden
b) Bericht des Mannschaftsführers 1. Mannschaft
c) Bericht des Mannschaftsführers 2. Mannschaft
d) Bericht des Kassenwartes
e) Bericht der Kassenprüfer
f) Entlastung des Kassenwartes
g) Entlastung der Vorstandschaft

TOP 3: Aussprache zu den Berichten
TOP 4: Wahl des Wahlleiters

obg_hp17_amtsb.17

1. Juni 2024 Seite 17AMTSBLATT



TOP 5: Neuwahlen
a) Wahl des 1. Vorsitzenden
b) Wahl des 2. Vorsitzenden
c) Wahl des Kassenwartes
d) Wahl des Schriftführers
e) Wahl der Kassenprüfer

TOP 6: Schließung der Sitzung

Quirnbach/Pfalz

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 06.06.2024, um 19:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Bürger-
hauses, Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz eineSitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Quirnbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 2 und 3 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Informationen
nicht öffentlich
2.  Niederschlagung von Forderungen
3.  Vertragsangelegenheit

Quirnbach, den  24. Mai 2024
gez. Stefanie Körbel -Ortsbürgermeisterin -

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.30 Uhr, findet im Bürgerhaus, Hauptstraße 5
in Quirnbach/Pfalz die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl
des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Quirnbach/Pfalz, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Ulrike Becker, 1.Beigeordnete

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.45 Uhr, findet im Bürgerhaus, Hauptstraße 5
in Quirnbach/Pfalz die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Wahl
des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Quirnbach/Pfalz, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Gemeinderatswahl
gez. Stefanie Körbel, Ortsbürgermeisterin

Rehweiler

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.30 Uhr, findet im Gemeinschaftshaus, Glan-
straße 17 in Rehweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Rehweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Stefan Schwarm, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Gemeinschaftshaus, Glan-
straße 17 in Rehweiler die zweite Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die
Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Rehweiler, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Frank Scholz , Ortsbürgermeister

Landfrauen Rehweiler
Am Freitag, den 07.06.2024 findet der Kochkurs „Mealprep, Gesunde Ernährung im All-
tag, stressfreie Vorausplanung von Mahlzeiten“ um 19.00 Uhr im DGH Rehweiler statt.
Kursleiterin ist Frau Beate Fritsch.
Wir bitten um Anmeldung bei Elvira Cassel: Tel. 925090

Neues aus dem Ortsgemeinderat Rehweiler
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Rehweiler hat in seiner Sitzung am 14.05.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan in der vorlie-
genden Fassung zu.
Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.

1. Teiländerung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Himschbach
a) Aufstellungsbeschluss
c) Zustimmung zum Planentwurf
d) Weiteres Verfahren
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Zu a)
Der Ortsgemeinderat fasst gem. § 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbe-
schluss für die 1. Teiländerung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Himschbach“ unter
der Bedingung, einen Durchführungsvertrag zur Umsetzung der landespflegerischen
Maßnahmen aufzusetzen. Der Geltungsbereich ist den Lageplänen der originalen Nie-
derschrift zu entnehmen.
Zu c)
Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorgestellten Planentwurf zu.
Zu d)
Der Ortsgemeinderat beauftragt die Verwaltung gem. §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1
BauGB das frühzeitige Beteiligungsverfahren durchzuführen.

Schönenberg-Kübelberg

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im Bürgerhaus Schmittweiler,
Höcherbergstraße 2 in Schönenberg-Kübelberg  die zweite Sitzung des Gemeinde-
wahlausschusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Schönenberg-Kübelberg, den 01.06.2024
Die Gemeindewahlleiterin für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Lydia Fischer, 1.Beigeordnete

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet im Bürgerhaus Schmittweiler,
Höcherbergstraße 2 in Schönenberg-Kübelberg die zweite Sitzung des Gemeinde-
wahlausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Schönenberg-Kübelberg, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Kerwejubiläum in Kübelberg rückt näher
Die Vorbereitungen zur Feier des 300-jährigen Kerwejubiläums laufen bereits an. Zum
Jubiläum wird es einige Highlights geben.
Die aktiven Straußbuwe & Määd wünschen sich Unterstützung von allen ehemaligen
Straußbuwe & Määd, unabhängig vom Alter, am Kerweumzug teilzunehmen. Natürlich
einheitlich in weißem Hemd/Bluse, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhen. Wer In-
teresse hat, schaut sonntags um 19 Uhr bei einer Straußbuwe-Sitzung vorbei oder mel-
det sich bei Jana Balzer unter 0160 372 4178.
Es wird ein Sellemols-Band „300 Jahre Kiwwelbeijer Kerb“ und eine Ausstellung im Kul-
turhaus geben. Hierfür werden noch Fotos der Kerwetradition in Kübelberg gesucht. Bit-
te nehmen Sie hierfür Kontakt auf:
Digitale Fotos senden an Philipp Bauer über www.bildband-sellemols.de
Fotos in Papierform werden abgeholt von Stefan Bauer, Tel.: 0151 163 308 64
Wer auf dem Laufenden bleiben will, tritt der WhatsApp-Community bei. Den Link dazu
gibt es auch direkt auf der Startseite von www.bildband-sellemols.de.

Landfrauen Ortsverein Schönenberg-Kübelberg
Am Mittwoch 12.06.2024, 18:00 Uhr, lädt das Vorstandsteam zur dies-
jährigen Mitgliederversammlung insSchützenhaus,Schönenberg-Kübel-

berg ein. Aufgrund einer Satzungsneufassung im Landesverband werden die Ortsverei-
ne der LandFrauen selbstständig.
Themen u.a.:
· Tätigkeits- und Kassenbericht
· Entlastung des Vorstandes
· Verabschiedung der neuen Ortssatzung
· Neuwahl des Vorstandes
Die satzungsgemäße Einladung mit detaillierten Informationen an die Mitglieder erfolgt
per Mail.
Anmeldungen bitte an Katharina Hofrichter, Tel. 06373-3690.
Das Vorstandsteam

Steinbach am Glan

Neues aus dem Ortsgemeinderat Steinbach am Glan
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
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Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am 21.03.2024 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich

Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035;
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO

Die Ortsgemeinde stimmt der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035
gem. § 67 Abs. 2 GemO zu.
Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)

Den durch das Forstamt ermittelten, beigefügten Stilllegungsflächen entsprechend der
Förderprogrammrichtlinien Klimaangepasstes Waldmanagement wird zugestimmt.

Reparatur/Sanierung Feldwirtschaftsweg
Die Verwaltung wird beauftragt die Kosten der notwendigen Reparaturen zu ermitteln und
die Auswirkungen für den Gemeindehaushalt (Feldwegebeitragssätze) darzustellen.
Europa- und Kommunalwahlen 2024;
Wahl eines besonderen stellvertretenden Wahlleiters für die Ortsbürgermeisterwahl

Der Ortsgemeinderat wählt Herrn Oliver Sommer zum besonderen stellvertretenden
Wahlleiter der Ortsbürgermeisterwahl.
nicht öffentlich

Grundstücksangelegenheit
Die Ortsgemeinde beschließt über Grundstückangelegenheiten.

Vertragsangelegenheiten;
Die Ortsgemeinde beschließt über eine Vertragsangelegenheit.

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet im evangelischen Gemein-
dehaus, Hauptstraße 65 inSteinbach am Glan die zweiteSitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Steinbach am Glan, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Andreas Schmidt, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 18.30 Uhr, findet im evangelischen Gemein-
dehaus, Hauptstraße 65 inSteinbach am Glan die zweiteSitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Steinbach am Glan, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Steinbach am Glan
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am 16.05.2024 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich
Bebauungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage;
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
b) weiteres Verfahren

Zu a)
Die Behandlung der Stellungnahmen ist der Abwägungstabelle der originalen Nieder-
schrift zu entnehmen. Der Ortsgemeinderat stimmt allen Beschlüssen in der Stellung-
nahme zu.
Zu b)
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Planentwurf unter Berücksichtigung der unter a) be-
schlossenen Änderungen zu. Die Verwaltung wird beauftragt die Beteiligungsverfahren
gem. §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Änderungssatzung zur Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4

Abs. 2 BauGB
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO

a) Die Beschlüsse der Abwägung sind der Abwägungstabelle der originalen Nieder-
schrift zu entnehmen. Der Gemeinderat stimmt den einzelnen Beschlüssen der Stel-
lungnahmen einstimmig zu.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt die Änderung zur Aufhebungssatzung „Auf dem Bre-
mengarten“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung. Die Verwaltung wird
beauftragt, die Veröffentlichung nach § 10 Abs. 3 BauGB zu veranlassen.

Ausbau Wirtschaftsweg Verlängerung Grubenstraße - Ausführung der Landespflege;
a) Beauftragung Fachbüro für Landespflege
b) Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zur Auftragsvergabe

a) Das Fachbüro LF-Plan soll mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und der

Baubegleitung für die Landespflegerischen Maßnahmen gemäß Honorarofferte beauf-
tragt werden. (siehe Anlage)
b) Der Ortbürgermeister wird ermächtigt den Auftrag nach Prüfung der Angebote den
Auftrag für die Landespflegerischen Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter zu verge-
ben.

Leuchte Dorfplatz
Die Ortsgemeinde Steinbach beabsichtigt in absehbarer Zeit den Dorfplatz neu zu ge-
stalten und möchte einheitlich aussehende Leuchten. Die Verwaltung wird gebeten mit
der Versicherung einen finanziellen Ausgleich zu vereinbaren ohne die Lampe austau-
schen zu lassen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Vorgehen.
Elektroanschluss für Multifunktionsplatz

Der Gemeinderat beschließt das Angebot über 16.363,63 Euro der Pfalzwerke Netz AG
anzunehmen.
nicht öffentlich

Vertragsangelegenheit
Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Vertragsangelegenheit.

Grundstücksangelegenheiten
Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Grundstücksangelegenheit

Wahnwegen

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 06.06.2024, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Ev. Gemeinde-
hauses, Friedhofstraße 8a, 66909 Wahnwegen  eine Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Wahnwegen statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 2 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Innenentwicklung / Änderung der Antragsunterlagen
nicht öffentlich
2.  Vertragsangelegenheit

Wahnwegen, den 21. Mai 2024
gez. René Morgenstern -Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.15 Uhr, findet im Evangelischen Gemeinde-
haus, Friedhofstraße 8a in Wahnwegen die zweite Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Ortsbürgermeisterwahl.

Wahnwegen, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Ortsbürgermeisterwahl
gez. Lutz Stötzer, 1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 19.00 Uhr, findet im Evangelischen Gemeinde-
haus, Friedhofstraße 8a in Wahnwegen die zweite Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses für die Wahl des Ortsgemeinderates statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Ortsgemeinderat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.

Wahnwegen, den 01.06.2024
Der Gemeindewahlleiter für die Gemeinderatswahl
gez. René Morgenstern, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Wahnwegen
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Wahnwegen hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für die Jahre
2024 und 2025 in der
vorliegenden Fassung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.
Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundes“ - Ausweisung
von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stilllegungsflächen

Der Gemeinderat beschließt dem Forstamt Kusel die Aufgabezu übertragen, einen Forst-
sachverständigen zur Ausweisung von Habitatbäumen, -baumanwärtern und Stillle-
gungsflächen zu beauftragen
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wahnwegen

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Geneh-
migung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 15.05.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1    Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2024 2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.474.100 Euro 1.504.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.470.400 Euro 1.480.200 Euro
der Jahresüberschuss auf 3.700 Euro 23.900 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 55.500 Euro 75.700 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 508.100 Euro 1.170.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 761.000 Euro 1.595.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf - 252.900 Euro - 425.000 Euro

die Aufnahme von Investitionskrediten auf 252.900 Euro 425.000 Euro
die Tilgung von Investitionskrediten auf 42.700 Euro 56.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf 210.200 Euro 369.000 Euro

die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 12.800Euro 19.700Euro.

§ 2    Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
2024 2025

zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro
verzinste Kredite auf 252.900 Euro 425.000 Euro
zusammen auf 252.900 Euro 425.000 Euro.

§ 3    Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

2024 2025
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren
zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen
können, wird festgesetzt auf 0 Euro 1.590.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0 Euro    125.000 Euro.

§ 4    Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024 2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 516.872 Euro 584.637 Euro

§ 5    Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2024 2025
- Grundsteuer A auf 345 v.H. 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 495 v.H. 495 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.
Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:
- für den ersten Hund auf 60,00 Euro 60,00 Euro
- für den zweiten Hund auf 90,00 Euro 90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 250,00 Euro 250,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 600,00 Euro 600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 900,00 Euro 900,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 2.500,00 Euro 2.500,00 Euro.

§ 6    Beiträge

2024 2025
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau
der Feld- und Waldwege wird festgesetzt  auf 19,00 €/ha 19,00 €/ha

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zu Verfügung
stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf 15,50 €/ha 15,50 €/ha.

§ 7    Eigenkapital

Der voraussichtlicheStand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 653.845 €, zum 31.12.2023 574.245 €, zum 31.12.2024   577.945 € undzum 31.12.2025  601.845 €.             

§ 8    Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

Wahnwegen, den 22.05.2024 
gez. Morgenstern, Ortsbürgermeister

Hinweise: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.06. bis 11.06.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zim-
mer Nr. S 1 -5.08 öffentlich aus.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr , freitags von 8.30 – 12.00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Lothschütz, Bürgermeister

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom 22.05.2024
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Klimaangepasstes Waldmanagement (Stilllegungsfläche)
Den durch das Forstamt ermittelten Stilllegungsflächen entsprechend der Förderpro-
grammrichtlinien Klimaangepasstes Waldmanagement wird zugestimmt.

Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Windenergie Wahnwegen
a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

Zu a)
Die Beschlüsse sind in der Abwägungstabelle der originalen Niederschrift aufgeführt.
Zu b)
Der Ortsgemeinderat beschließt unter Berücksichtigung der unter a) beschlossenen Än-
derungen, die nicht die Grundzüge der Planung betreffen, die Aufhebungssatzung zu
den Bebauungsplänen „Windenergie Wahnwegen“ und „Windenergie Wahnwegen 1.
Planänderung“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung.
Die Verwaltung wird beauftragt die Veröffentlichung gem. § 10 Abs. 3 BauGB durchzu-
führen.

Waldmohr

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 18.00 Uhr, findet im Besprechungsraum des
Rathauses, Rathausstraße 14 in Waldmohr die zweite Sitzung des Gemeindewah-
lausschusses für die Wahl des Stadtrates und des Stadtbürgermeisters statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum Stadtrat,
2. Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses.
3. Feststellung des Wahlergebnisses der Stadtbürgermeisterwahl.

Waldmohr, den 01.06.2024
Der Wahlleiter
gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den05.06.2024, um18:00Uhr, findet imSitzungssaal des Rathauses,
Rathausstraße14, 66914Waldmohr eineSitzungdesStadtrates derStadtWaldmohr
statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 11 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. NBG Lauersdell - Freiflächenplanung
2.  Städtebauliche Erneuerung - Lebendige Zentren

Bruchwiesen
3.    Sanierung Kulturhalle

Ermächtigung zur Auftragsvergabe weiterer Gewerke
4.     Ausbau der Felsenstraße; Auftragsvergabe
5.     Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten „Bremer Stadtmusikanten“

und “Drei Freunde„
6.     Radwegelückenschluss Homburg - Waldmohr;

Radverkehrskonzeption
7.   Kita II;

a) Vergabe Einbruchmeldeanlage
b) Vergabe Innentüren

8.  Rathausstraße 2;
Ausführungsplanung Platzgestaltung

9.     Anfrage der Wählergruppe Büdel
10.   Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO
nicht öffentlich
11.   Niederschlagung von Forderungen

Waldmohr, den 23. Mai 2024
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider -Stadtbürgermeister-

Kräuterspaziergang mit dem NABU Waldmohr
am Samstag, den 8. Juni um 15.00 Uhr
Zu der schönen Jahreszeit im Mai ist unsere Natur mit einer Vielfalt an hei-
mischen Kräutern ausgestattet, die oft unerkannt und unbeachtet am

Wegrand, Wiese und in unseren Gärten blühen und grünen. Dort wartet viele kleine
Schätze darauf , von uns beachtet zu werden, bieten sie doch ein breites Angebot an
wertvollen Inhaltstoffen und einfach leckeren Aromen. Unsere Wildkräuter sind oft Heil-
pflanze, Nahrungsmittel, Kosmetikum u.v.m. in Einem.
Bei einem gemütlichen Spaziergang lernen wir einige Pflanzen genauer kennen und
sammeln einige Wildkräuter um daraus eine herzhaft Quarkspeise zu bereiten.
Die Teilnahme ist kostenlos, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, melden sie sich bitte telefonisch unter 06373-891235 an.

Eiscafé Gelat!Oh eröffnet !
Am 01.05.2024 war es soweit. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten und Einbau
des Mobiliars feierte das Eiscafé Gelat!Oh bei bestem Wetter Eröffnung, so dass auch

derAußenbereichdirekt genutztwerdenkonnte. Im Innenraumstehen20Sitzplätzeund
im Außenbereich 40 Sitzplätze zur Verfügung. Die traditionelle Eis- Manufaktur aus
Homburg/Saar hat die erste pfälzische Filiale eröffnet. Neben einer großen Auswahl an
italienischen Milch – und Fruchteisvarianten im Becher oder in derWaffel, werden wahl-
weise Toppings aus Streuseln, Raspeln, Keksen oder frischen Früchten sowie Frucht-
und Schokoladensoßen angeboten. Erfrischungs- und Heißgetränke runden das Ange-
bot ab. Das Gelat!Oh ist von Dienstag bis Sonntag von 11- 19 h geöffnet.
Zur Eröffnung war die 1. Beigeordnete der Stadt, Frau Charlotte Jentsch, gekommen und
wünschte dem Geschäftsführer, Herr Marco Dante, und seinem Team alles Gute für eine
erfolgreiche (Eis-)Saison.

v.l.n.r. Mitarbeiter Ramon Ghellere, 1. Beigeordnete Charlotte Jentsch, Geschäftsführer
Marco Dante
        

Partnerschaftsverein Waldmohr
Der Partnerschaftsverein möchte noch einmal an die Tagesfahrt nach
Straßburg erinnern.
Eingeladen sind alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Termin:  22. Juni 2024
Ein kurzer Überblick über das Programm:

Abfahrt: 8 Uhr 30 Treffpunkt: Bushaltestelle Waldmohr Mitte
· Besichtigung des Europaparlamentes
· Gemeinsames Mittagessen im Restaurant le Kuhn
· Besuch der Altstadt mit Möglichkeit zur Bootsfahrt auf der Ill
Rückfahrt ca. 17 Uhr
Kosten für die Fahrt incl. Mittagsmenü € 50 (45,-- für Mitglieder).
Mittagsmenü: Rohkostteller, Flammkuchen (auch vegetarisch möglich), Eis.
Die Bootsfahrt auf der Ill ca. 1 Std. 15 kostet zusätzlich €15,70 pro Person. Bitte teilen
Sie uns bei der Anmeldung mit, ob eine Bootsfahrt gewünscht wird. Wir besorgen dann
das Ticket. Da an diesem Tag leider keine Führung im Europaparlament angeboten wird,
ist für die Besichtigung das Herunterladen der EP App auf Ihr Smartphone erforderlich.
Dazu müssen eigene Kopfhörer mitgenommen werden. Es sind noch wenige Restplätze
verfügbar, deswegen möchten wir Sie bitten, sich bis spätestens 31.5. anzumelden.
Herzlichst
Sabine Streibert und Tilly Oldenburg

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
02.06.2024 (1. So. n. Trinitatis), 10.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, Jubiläums-
konfirmation 2024 mit Abendmahl; Stehempfang an der Kirche im Anschluss
06.06.2024, 10.00 Uhr, Haus Marienhof Glan-Münchweiler (Ringstr. 27), Gottesdienst
mit Abendmahl (barrierefrei)
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
02.06. 09:00 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
02.06. 10:30 Uhr Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 02.06. 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
Keine sonstigen Veranstaltungen in der kommenden Woche
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Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 31. Mai
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 2. Juni
9 Uhr Langebach & Krottelbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 7. Juni
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 9. Juni
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Termine
Montagsandacht
Montag, 3. Juni, 7.30 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim (anschl. Frühstück)
Liturgischer Singkreis
Dienstag, 4. Juni, 20 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Donnerstags (!), 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa
Hollinger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Kirche Kunterbunt – „Bauen, Buddeln, Betonieren“
Samstag, 8. Juni, 15.30 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 2.6.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Gries

Dienstag, 4.6.2024
16:00 Uhr       Gemeinsamer Konfikurs für die Konfirmation 2025 im Gemeindesaal in
Gries
Sonntag, 9.6.2024
10:00 Uhr       Gottesdienst in Miesau
18:00 Uhr       „Weltmusik aus Südamerika und Europa“ in der Grieser Kirche mit den 5
Musikern Ricarda Staab (Gesang und Akkordeon), Elisabeth Weyers (Flöte) und dem Gi-
tarrentrio „Trialogue“ mit Jörg Merten, Franz Raquet und Richard Staab. Freuen Sie sich
auf ein ungewöhnliches und reizvolles Programm mit Musik aus 2 Kontinenten und ganz
verschiedenen Genres: Romantisches, Temperamentvolles, Klassisches, Stimmungs-
volles und Mitreißendes. Lassen Sie sich entführen in eine wundervolle Auswahl von
Weltmusik in einer nicht alltäglichen Kombination von Instrumenten. Der Eintritt ist frei
– Spenden für den Orgelbauverein Gries sind willkommen.
Die Jahresabschlussrechnung 2022 der Prot. Kirchengemeinde Gries liegt von 9. bis 16.
Juni zur Einsicht in der Grieser Kirche aus.
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist montags, mittwochs und freitags von 8:30 Uhr bis 12
Uhr geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 02.06.2024
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet auf der Rathaustreppe
Donnerstag, 06.06.
15.00 Uhr Mittlere Generation
Sonntag, 09.06.2024
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet auf der Rathaustreppe
Das Pfarrbüro ist wie folgt geöffnet:  dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr,
Telefon: 06373-3256. E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie immer sonntags nach dem Gottesdienst bzw.
unter folgender Tel.-Nr. 06332/487699 oder per Mail: wizwei@t-online.de
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.prot-kirche-schoe-
nenberg.de oder unserer neuen APP: https://prot-kirche-schoenenberg.meinegemein-
de.digital

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 1. Juni
18.00 Uhr Vorabendmesse Nanzdietschweiler
Sonntag  2. Juni
08.45 Uhr Sonntagsmesse   Hoof
10:30 Uhr  Sonntagsmesse Kusel
Dienstag 4. Juni
18.00 Uhr Werktagsmesse  Remigiusberg
Mittwoch 5. Juni
08.15 Uhr Rosenkranzgebet Nanzdietschweiler
Donnerstag 6. Juni
17.30 Uhr Rosenkranzgebet Glan-Münchweiler
Freitag 7. Juni
18.00 Uhr  Festtagsmesse z. Patrozinium Nanzdietschweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel,Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Gemeindereferent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Samstag, 01. Juni:
17.00 Uhr        Elschbach     Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Breitenbach  Messfeier am Vorabend
Sonntag, 02. Juni:
9.00 Uhr          Brücken           Messfeier
10.30 Uhr        Sand                  Messfeier
Mittwoch, 05. Juni:
8.30 Uhr          Kübelberg         Messfeier
15.30 Uhr        Schönenberg   Wortgottesfeier im CTS Seniorenheim
15.30 Uhr        Waldmohr         Wortgottesfeier im Haus am Schachenwald
Donnerstag, 06. Juni:
18.30 Uhr        Waldmohr         Messfeier
Freitag, 07. Juni:
18.00 Uhr        Schmittweiler  Herz-Jesu-Andacht
18.30 Uhr        Schmittweiler   Messfeier
Samstag, 08. Juni:
17.00 Uhr        Dunzweiler        Messfeier am Vorabend anschl. Herz-Jesu-Andacht
18.30 Uhr        Ohmbach          Messfeier am Vorabend
Sonntag, 09. Juni:
10.30 Uhr        Waldmohr        Messfeier Jubelkommunion
10.30 Uhr        Sand                  Messfeier
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Jubelkommunion in Waldmohr
Herzliche Einladung zum Festgottesdienst am Sonntag, 09. Juni um 10.30 Uhr in Wald-
mohr. Die Jubilare wurden dazu eingeladen. Wer nicht eingeladen wurde, aber gerne da-
ran teilnehmen möchte, kann sich bei Frau Ranker, Tel.: 06373/9320 melden. Die Jubi-
lare treffen sich um 10.15 Uhr zum gemeinsamen Einzug vor der Kirche. Nach dem Got-
tesdienst sind alle Kommunionjubilare, mit den Angehörigen, im Pfarrheim zum Um-
trunk eingeladen.
Seniorencafé im Valentinshaus
Herzliche Einladung an alle Senioren zum nächsten Seniorencafé im Valentinshaus in
Kübelberg. Termin: Donnerstag, 06. Juni um 15 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen gibt es ein
kleines Programm undviel gemütliches Beisammensein.Wir freuen uns, wennSie dabei
sind!

So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag:
16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
02. Juni 10:00 Uhr Gottesdienst
04. Juni 17:00 Uhr Kinderchor
05. Juni 10:00 Uhr Nachbarschaftskochen
07. Juni Coole Kids 16.30 Uhr und Jugendgottesdienst 19.19 Uhr
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Christoph Habeck
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg,
Tel.:06373/5000464, Mobil: 0151 70556789

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 02.06.
Altenkirchen       10:00 Uhr           Gottesdienst
Dienstag, 04.06.
Brücken              18:30 Uhr            Friedensgebet in der Prot. Kirche.
Gemeindeveranstaltungen: 
Samstag, 01.06.
Altenkirchen  10:00 -16:00 Uhr  Konfi-Samstag im Jugendheim
Altenkirchen       16:00 Uhr               Informationsveranstaltung zum Konfi-Camp

im Jugendheim
Montag, 03.06.
Altenkirchen   18:00 Uhr             Treffen Jugendgruppe (ab 16 Jahren)
                                                                  im Jugendheim.
Dienstag, 04.06.                               
Altenkirchen       19:00 Uhr              Sitzung Presbyterium im Jugendheim
Mittwoch, 05.06.
Altenkirchen     15:00-16:30 Uhr   Kindergruppe im Jugendheim (UG)
Brücken               18:00 Uhr                Treffen Frauengruppe im Gemeinderaum an der

Prot. Kirche
Donnerstag, 06.06.
Altenkirchen     19:00-20:30 Uhr  Probe Kirchenchor im Jugendheim.

Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

Tennisclub Herschweiler-Pettersheim
Am Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr, wird das diesjährige 34. „BOCKHOF-Open“-Tennisturnier
ausgelost. Über die gesamte Saison werden dann in einer Haupt- und einer Hoffnungs-
runde die Endspiel-Teilnehmer ermittelt. Die Finals finden am letzten August-Wochen-
ende (24./25. August) statt.

SV Kübelberg – SV Brücken 0-1 (0-0)
Am letzten Spieltag der Saison 23/24 kam es nochmal zu einem schönen Derby im
Nachbarschaftsduell SVK vs. SVB. Obwohl es für den SVK um nichts mehr ging hat die
Ersatzgeschwächte Heimmannschaft nochmal alles in das Spiel reingehauen um nicht
einer Wettbewerbsverzerrung verurteilt zu werden. Im ersten Durchgang war der SVB
trotzdem die aktivere Mannschaft und hatte mehr Spielanteile. Trotzdem war der SVK
des Öfteren in der Lage immer mal wieder Nadelstiche zu setzten was bei den Gästen so
manche Nervosität durchblicken ließ. Im 2. Abschnitt war das Spiel weitestgehend aus-
geglichen, allerdings wurde es durch einen „hässlichen“ Handelfmeter-Pfiff entschie-
den, der wenn man als Abwehrspieler aus einem halben Meter angeschossen wird ein-
fach keine Chance mehr hat. Nichtsdestotrotz ließ sich Elias Huber die Gelegenheit vom
Punkt nicht entgehen und verwandelte souverän ohne Chance für den TW zum 0-1 (56.).
Gegen Ende der Partie nahm der SVK nochmal richtig Fahrt auf und verlangte dem SVB
alles ab, auch war man dem Ausgleich mit 1-2Situationen sehr nahe. Aber auch Brücken
hatte noch Kontermöglichkeiten das Spiel vorzeitig zu entscheiden und somit geht alles
in allem der knappe Auswärtserfolg für den SVB in Ordnung.

SV 1920 Kübelberg
Wir, der SV 1920 Kübelberg, sind der Kooperationspartner vom Kicker-Kids-Camp und
veranstalten dieses Camp mit der JSG, TuS Schönenberg/JSG Ohmbachsee.
Das Camp findet auf dem Rasenplatz des SV Kübelberg, In der Lach 1, statt.
Nähere Informationen und die Anmeldung findet Ihr über folgenden Link:
http://www.kicker-kids-fussballcamp.de bzw. über den folgenden QR-Code:
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TuS Börsborn
Wanderung auf demWarndt-Wald-Weg am 16. Juni 2024

Bitte vormerken: Die nächste Wanderung führt uns am 16. Juni 2024 über den Premium-
wanderweg im Warndt zwischen Völklingen und dem französischen Forbach. Eine mit-
telschwere Wanderung von etwas mehr als 16 km und knapp 500 Höhenmeter. Ein Hö-
hepunkt ist der Blick von der Aussichtsplattform in den „Carrière Barrois“ oder „Warndt
Canyon“. Nähere Information in der nächsten Ausgabe oder im Internet unter www.tus-
börsborn.de.

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Rundenwettkämpfe Kleinkaliber Sportpistole
Bezirksliga Nord
Schönenberg-Kübelberg I – SG Landstuhl I 787 : 760
Mootz Thomas                                               271
Uhlig Heinz-Jürgen                                        261
Braun Dieter                                                   255
Kreisliga
Schönenberg-Kübelberg II – Breitenbach II 756 : 781
Wingert Klaus                                                265
Scheidhauer Reiner                                       264
Closter Andy                                                  227
Dengel Peter                                                  223
Brass Andreas außer Konkurrenz                  156
Hütschenhausen I - Schönenberg-Kübelberg III 751 : 725

Eisele Tobias                                                 257
Grieger Eike                                                   249
Eisele Thomas                                               219
Kreisklasse
Schönenberg-Kübelberg IV – neutral   671
Kapolka Michael                                             232
Müller Jörg                                                     223
Meininger Harald                                            216
Schönenberg-Kübelberg V – Altenkirchen II 691 : 734
Bollmann Florian                                            263
Schuck Oliver                                                246
Bettinger Hans-Hermann                               182
Bettinger Michael außer Konkurrenz              178
Schönenberg-Kübelberg VI – Bruchmühlbach IV 630 : 784
Schneider Ralf                                                221
Klein Hermann                                               219
Planz Heiko                                                   190

TuS Schönenberg II – SV Kübelberg 3-1 (1-1)
Derbytime in Schönenberg-Kübelberg, so stand es auf dem Papier am Vorletzten Spiel-
tag. Die ersten 30 Minuten führte der SVK noch ok und kam zur ein oder anderen Tor-
raumszene. Danach verflachte das Spiel und man ließ den TuS Plötzlich besser in die
Partie finden, was zur Folge hatte, dass Y. Pfaff zum 1-0 traf (42.). Glücklicherweise ge-
lang L. Leppla im Gegenzug noch vor dem Pausenpfiff der 1-1 Ausgleichstreffer (45.),
sodass man mit einem Remis die Seiten wechselte. Der 2. Durchgang fällt dann schwer
in Worte zu fassen, denn das war so ziemlich eine der schwächsten Halbzeiten einer
SVK-Mannschaft in dieser Saison. Nichts klappte mehr, keine Positionskorrektur trug
mehr Früchte, einfach ein enttäuschender und völlig Blutleerer Auftritt unseres SVK, der
in der Saison in so vielen Spielen sensationell aufspielte. Dem TuS wurde es also nicht
sonderlich schwer gemacht, der dann auch seine Chance witterte und durch 2 Treffer
von H. Paulsen (69./85.) das Spiel verdient mit 3-1 gewann.
SG HüWa (Res.) – SV Kübelberg (Res.) 3-8 (3-2) 
Die Reserve des SVK machte es dann ein Tag später in Hüffler besser als die Teamkolle-
gen in Schönenberg. Ein 3-2 Pausenrückstand wandelte unser Team im 2. Durchgang
noch in einen überlegen 3-8 Auswärtssieg. Die Torschützen für den SVK: D.Bajra
(27./57.), M.Binder (39.), A.Weisbrodt (48./66.), E.Gräbel (61.), D.Sprau (71.) und
M.Trautmann (85.)
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Schützenverein ´Diana´ e.V. Breitenbach/Pfalz
6. Rundenkampf KK - Sportpistole. 2024
Pfalzliga West Ringe
Rammelsbach Breitenbach I 1543 : 1612
Mathias Christian 540
Andlauer Sven 538
Muthreich Friedrich 534
Riegelmann André (512)
Kreisliga Ringe
Breitenbach II : Bruchmühlbach III 745 : 666
Ellmer Fabian 259
Fernau Martin 243
Ellmere Sören 243
Lübs Ronni (234)

Kreisklasse Ringe
Breitenbach III : Neutral 564 : 0
Wagner Jörg 231
Lanzer Holger 215
Ecker Stefan 208
Roth Stefan (138)
Kreisklasse Ringe
Schönenberg-Kbg. V : Breitenbach IV 704 : 644
Hetterich Jörn 227
Kleber Alfred 215
Fehrenz Manuela 202
Zimmer Stefan (156)

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Start der Aktion zuMülltrennung

VON ULF-STEFAN DAHMEN
RHEINISCHE ANZEIGENBLÄTTER

Mülltrennung wirkt.

„Deutschland trennt. Du

auch?“Unter der Schirmherr-

schaft von Bundesumweltmi-

nisterin Steffi Lemke startet

amMontag, 3. Juni, Deutsch-

lands bisher größte Partner-

aktion zur Aufklärung über

richtige Abfalltrennung. Bis

Sonntag, 16. Juni, engagieren

sich bundesweit mehr als 200

Kommunen erstmals gemein-

sammit den dualen Systemen

undgroßenPartnern aus dem

Lebensmitteleinzelhandel so-

wiemit Vertretern der Entsor-

gungswirtschaft für ein Ziel:

so viele Menschen wiemög-

lich zumehr und besserer

Mülltrennung zumotivieren.

Initiiert und organisiert wird die
Aktion von „Mülltrennung wirkt“,
einer Initiative der dualen Syste-
me. Im Mittelpunkt von
„Deutschland trennt. Du auch?“
stehen unübersehbare XXL-Ver-
packungen an öffentlichen Plät-
zen. Sie sollen die Menschen auf
die Aktion aufmerksam machen.

Es geht um
die Verpackung

Vom 3. bis zum 16. Juni laden Ab-
fallberatungen in über 200 Kom-
munen Bürgerinnen und Bürger
rund um drei Meter hohe XXL-
Verpackungen – zum Beispiel ein
riesiger Joghurtbecher – ein, sich
über richtige Mülltrennung zu in-
formieren.

Die Aktion „Deutschland

trennt. Du auch?“ deckt damit ein
Einzugsgebiet von etwa 40 Millio-
nen Einwohnern ab. Richtige Ab-
falltrennung ist die Vorausset-
zung für effizientes Verpa-
ckungsrecycling und damit für
den Schutz wichtiger Rohstoffe,
von Klima und Umwelt. Partner
aus dem Lebensmitteleinzelhan-
del sind Netto Marken-Discount,
EDEKA und Netto Deutschland.
Damit so viele Verpackungen wie
möglich recycelt werden können,
klären sie ihre Kundinnen und
Kunden schon beim Einkaufen
über richtige Mülltrennung auf. In
insgesamt rund 10.000 Märkten
deutschlandweit informieren sie
zum Beispiel mit Plakaten und
Displays.

Eine Aktion – ein Ziel –
viele Absender

Die Idee zur bisher größten Part-

Mülltrennung wirkt: Gewinnspiel #wertrenntgewinnt

neraktion für richtige Abfalltren-
nung kommt von der Initiative
„Mülltrennung wirkt“. „Zusam-
men können wir viel erreichen“,
sagt Axel Subklew, Sprecher der
Initiative. „Bisher informieren die
an der Wertschöpfungskette für
Verpackungsrecycling beteilig-
ten Unternehmen und Institutio-
nen überwiegend jeder für sich.
Dabei haben wir ein gemeinsa-
mes Ziel: Mehr gesammelte Ver-
packungen, effizientes Recycling
und damit eine noch nachhaltige-
re Kreislaufwirtschaft für Verpa-
ckungen in Deutschland.“
Schirmherrin von „Deutschland
trennt. Du auch?“ ist Bundesum-
weltministerin Steffi Lemke – ih-
re Botschaft zur Aktion ist in ei-
nem Video aufgezeichnet.

Fehlwürfe
undMüllmythen

Aufklärung hilft: Gebrauchte
Windeln, Lebens-
mittelreste oder
Batterien sind vie-
lerorts noch im-
mer beliebte
„Fehlwürfe“ in der
Gelben Tonne oder
dem Gelben Sack. Sie gehören
dort nicht hinein und können das
Recycling gebrauchter Verpa-
ckungen verhindern. Bei Live-
Events rund um die XXL-Verpa-
ckungen von „Deutschland
trennt. Du auch?“ beantworten
die Teams der Abfallberatungen
daher alle Fragen der Bürgerin-
nen und Bürger rund um richtige
Mülltrennung. Sie informieren di-
rekt vor Ort über richtige Abfall-
trennung und räumen mit Müll-
mythen und Vorurteilen auf. Für
richtige Mülltrennung trommelt
dort außerdem die Trommler-

Crew der Initiative „Mülltrennung
wirkt“. Wie einfach richtige Ab-
falltrennung geht, zeigen unter-
haltsam und fröhlich der „Trenn-
Bär“ und sein Quiz-Rad.

Gewinnspiel lockt
mit Hunderten Preisen

Als Trennbotschafterinnen und
Trennbotschafter geben viele Ab-
fallberaterinnen und Abfallbera-
ter der Aktion „Deutschland
trennt. Du auch?“ in ihrer Stadt
persönlich ein Gesicht – zum Bei-
spiel auf Plakaten. Die Initiative
„Mülltrennung wirkt“ begleitet
die Aktionswochen außerdem
mit einer bundesweiten Werbe-
und Social-Media-Kampagne. So
bekommen die Abfallberatungen
prominente Unterstützung loka-
ler Influencer.

Gesicht zeigen können auch
die Bürgerinnen und Bürger
selbst: Mit einem Selfie vor der
XXL-Verpackung und dem Hash-
tag #wertrenntgewinnt können
sie am bundesweiten Social-Me-
dia-Gewinnspiel von „Deutsch-
land trennt. Du auch?“ teilneh-
men und mit etwas Glück einen
von vielen Preisen gewinnen.

Gibt es „Deutschland trennt.
Du auch?“ auch in dieser Region?
Hier geht’s zur Deutschlandkarte
mit einfacher Suchfunktion:

www.deutschland-trennt.de

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle

an“ kooperiert der Bundesverband kos-

tenloser Wochenzeitungen (BVDA), dem

157 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-

lage von etwa 35,3 Millionen Zeitungen

angehören, mit der Initiative „Mülltren-

nung wirkt“. Durch die Artikelserie zur

Mülltrennung werden wir unserer gesell-

schaftlichenVerantwortung gerecht: denn

das geht uns alle an!

Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-

net unter www.muelltrennung-wirkt.de
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Der Trenn-Bär zeigt, wie richtige Abfalltrennung funktioniert

FOTOCREDIT: MAIK LUDWIG/MÜLLTRENNUNG WIRKT



Gartenschläfer retten

BUND. Die bundesweite Ret-
tungsaktion vom Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) in Zusammenarbeit
mit der Justus-Liebig-Universität
Gießen und der Senckenberg Ge-
sellschaft für Naturforschung für
den stark gefährdeten Garten-
schläfer zeigt erste Erfolge. In-
nerhalb der zurückliegenden 18
Monate wurden Aktionen vom
Harz bis ins Rheinland für den
Gartenschläfer gestartet. Nach
Auffassung des BUND kann der
Gartenschläfer vor dem Ausster-
ben gerettet werden, wenn weite-
re Anstrengungen unternommen
werden.

Mechthild Klocke, Leiterin des
Projekts „Spurensuche Garten-
schläfer“ im BUND: „In ganz ver-
schiedenen Lebensräumen ist
der Gartenschläfer heimisch und
braucht an allen Orten unsere
Hilfe. Es freut uns sehr, eine erste
positive Zwischenbilanz ziehen
zu können. Die Rettungsmaßnah-
men sind auf einem guten Weg,
das Überleben des kleinen Lang-
schläfers scheint möglich.“

Der Schutz der stark gefährdeten Art geht voran

Rund 20.000 Bäume und
Sträucher wurden bereits gezielt
an Waldrändern in den Mittelge-
birgen, aber auch in Städten ent-
lang des Rheins und Mains ge-
pflanzt. Eine besondere Rolle
spielen dabei Hecken, die der
BUND gemeinsam mit Freiwilli-
gen nicht nur im Thüringer Schie-
fergebirge, sondern auch in Köln,
Bonn, Mainz, Rüsselsheim,

Worms und vielen weiteren Orten
gesetzt hat.

Klocke: „Bäume, Sträucher
und Hecken sind für das Überle-
ben des Gartenschläfers wichtig
und bieten den kleinen Schläfern
nicht nur Rückzugsräume, son-
dern auch Nahrung. Außerdem
helfen sie, Naturräume in Wäl-
dern und Städten wieder mitein-
ander zu verbinden. Und ist das

natürlich auch gut für Igel, Vögel,
Insekten und Co.“

Bis die Bäume und Hecken
groß genug sind, helfen Nistkäs-
ten als Quartier und für die Auf-
zucht des Nachwuchses. Mehr
als 1400 Kästen hat der BUND
bislang in Wäldern, Gärten, auf
Streuobstwiesen und in Parkan-
lagen aufgehängt.

Klocke: „Mit den Pflanzungen
helfen wir dem Gartenschläfer in
fünf bis zehn Jahren. Bei den
Nistkästen hingegen helfen wir
dem kleinen Zorro im Hier und
Jetzt. Bei Kontrollen konnten wir
feststellen, dass schon nach we-
nigen Monaten die ersten Gar-
tenschläfer in ihr neues Zuhause
eingezogen waren. Jeder für die
Aufzucht von bis zu sechs Jung-
tieren genutzte Nistplatz ist ein
Gewinn im Kampf ums Überle-
ben.“ Darüber hinaus konnte der
BUND mit zahlreichen weiteren
Schutzaktionen dem Garten-
schläfer helfen: Mit kleinen Wald-
gewässern als Trinkgelegenheit
bis hin zur Anlage und Pflege von
Wildwiesen zur Nahrungssuche

wie auch mit Stein- und Totholz-
haufen als Rückzugsort. Hinzu
kommt der Verzicht auf Pestizide
in Kommunen und Kleingarten-
anlagen, der ein wichtiger Bau-
stein für einen wachsenden Tier-
bestand ist.

Klocke: „Die Ursachen, warum
der Gartenschläfer vielerorts ver-
schwunden ist, sind vielfältig:
Der Verlust an Lebensräumen in
Wäldern und Städten, der Rück-
gang der Insekten als zentrale
Nahrungsquelle und der Einsatz
von Pestiziden, sind einige, wich-
tige Faktoren. Ebenso vielfältig
müssen deshalb auch unsere
Rettungsaktionen sein. Dass nun
schon so viele Aktivitäten sicht-
bar die Situation verbessern, be-
stärkt uns in der Hoffnung, den
Gartenschläfer tatsächlich vor
dem Aussterben bewahren zu
können.“ Das Projekt „Spurensu-
che Gartenschläfer“ wird im Bun-
desprogramm Biologische Viel-
falt durch das Bundesamt für Na-
turschutz mit Mitteln des Bun-
desumweltministeriums geför-
dert. |red

Arbeitsrecht - gleiches Recht für alle

Kaiserslautern-Pirmasens.

Am Mittwoch, 5. Juni, bietet die
Agentur für Arbeit Kaiserslau-
tern-Pirmasens eine Online-Ver-
anstaltung zum Thema Arbeits-
recht an. Diese beginnt um 9 Uhr
und dauert rund zwei Stunden.
Für die Teilnahme ist vorab die
Anmeldung per E-Mail (Kaisers-
lautern-Pirmasens.BCA@ar-
beitsagentur.de) erforderlich. In-
teressierte erhalten dann recht-
zeitig die Zugangsdaten zur Ver-
anstaltung.
Referentin Maud Gladen, Fach-
anwältin für Erbrecht, Familien-

Online-Seminar der Agentur für Arbeit

recht und Arbeitsrecht geht in
der Online-Veranstaltung auf un-
terschiedliche arbeitsrechtliche
Fragestellungen ein.

Beispielsweise werden folgen-
de Fragen beantwortet: Welche
Fragen sind im Vorstellungsge-
spräch erlaubt? Wie muss ein Ar-
beitsvertrag gestaltet sein? Wie
ist das mit dem Kündigungs-
recht? Was ist bei Krankheit, Ur-
laub, Teilzeit oder auch nach El-
tern- oder Pflegezeit zu beach-
ten? Welche arbeitsrechtlichen
Regelungen gelten bei Minijobs
und Jobs im Übergangsbereich?

Interessierte aller Alters- und Be-
rufsgruppen sind zur Teilnahme
eingeladen, auch wenn sie bisher
noch nicht in Kontakt mit der
Agentur für Arbeit stehen. Es ent-
stehen keine Kosten.

Der Vortrag ist Teil der Veran-
staltungsreihe „Job | Familie |
Karriere“ der Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeits-
markt. | red
Kontakt und Anmeldung: Nadja Schäfer-

Wagner, Beauftragte für Chancengleich-

heit am Arbeitsmarkt, 0631 3641 526,

Kaiserslautern-Pirmasens.BCA@

arbeitsagentur.de

CI-Versorgung imWestpfalz-Klinikum

Kaiserslautern. Die Klinik für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
des Westpfalz-Klinikums Kaisers-
lautern lädt am Donnerstag, 13.
Juni, um 16.30 Uhr zum Café für
Cochlea-Implantat-Träger und In-
teressierte ein.

Treffpunkt ist die Ambulanz

Café für Cochlea-Implantat-Träger

der HNO-Klinik (Haus 14/1), die
Veranstaltung findet im Warte-
zimmer statt.
Referent ist Niklas Stamm, Assis-
tenzarzt der HNO-Klinik. Er infor-
miert über das Thema „CI-Ver-
sorgung am Westpfalz-Klinikum
in Kaiserslautern“. Im Anschluss

an den Vortrag gibt es ein Get-to-
gether von bereits implantierten
Patienten und Interessierten.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Fragen beantwortet das
Sekretariat der Klinik für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde unter Te-
lefon 0631 203-1558. |red

Wärmedämmung

Waldmohr. Wärmedämmung
ist eine gute Möglichkeit, um
Energie zu sparen und Heizkos-
ten zu senken.

Obwohl sich hartnäckig das
Vorurteil hält, dass die Wärme-
dämmung von Außenwänden
Schimmel verursachen würde, ist
das Gegenteil richtig: Bei ge-
dämmten Wänden ist das Risiko
einer Schimmelbildung deutlich
geringer als bei nicht gedämm-
ten.

Denn die Wärmedämmung
sorgt dafür, dass die Oberflächen
auf der Innenseite der Außen-
wand warm und trocken bleiben.
So hat der feuchtigkeitsliebende
Schimmel kaum eine Chance.
Auch die Befürchtung, die Wär-
medämmung würde die „Atmung
der Wände“ und somit die
Feuchteabfuhr aus den Wohnräu-
men behindern, ist unbegründet.
Denn Wände können gar nicht at-
men im Sinne eines Luftaustau-
sches und lassen nur eine gerin-
ge Menge an Wasserdampf nach
außen - egal ob gedämmt oder
nicht gedämmt.

Diese geringe Menge beein-

Der Energieberater informiert

flusst das Raumklima nicht spür-
bar.

Nur ausreichendes Lüften
sorgt für frische Luft und ein ge-
sundes Raumklima. Verbrauche-
rInnen aus Rheinland-Pfalz kön-
nen an der Beratungsaktion „Fas-
sade dämmen... bringt was!“ teil-
nehmen.

Nach Einsendung eines Daten-
bogens erhalten Sie eine Ein-
schätzung, was eine Fassaden-
dämmung konkret an ihrem Ge-
bäude an Einsparungen und wei-
teren Vorteilen bringt.

Ein Faktencheck zum Thema,
Informationen zur Beratungsakti-
on und der Datenbogen zum
Download finden sich auf der Sei-
te www.verbraucherzentrale-
rlp.de/fassadendaemmung-rlp
Die Beratungsgespräche sind
kostenlos.

Die Energieberatungen finden
wie folgt statt: In Waldmohr am
Samstag, 6. Juli, von 8.30 bis
13.45 Uhr im Bürgerhaus, Saar-
pfalzstraße 12, Seiteneingang
benutzen (Feuerwehreinfahrt).
Anmeldung unter 0800 60 75
600 (kostenfrei). | VZ-RLP
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Zuschüsse
gibt es für sechs PWV-Hütten

Rheinland-Pfalz. Im Rahmen
seines Hüttenaufbauprogramms
bezuschusst der Bezirksverband
Pfalz mit insgesamt knapp
110.000 Euro Sanierungsarbei-
ten an sechs Hütten des Pfälzer-
wald-Vereins (PWV).

46.875 Euro erhält die Orts-
gruppe Frankweiler für die Rin-
gelsberghütte, um verschiedene
Sanierungs- und Ausbauarbeiten
durchzuführen.

Bereits 2022 wurden mit Un-
terstützung des Bezirksverbands
Pfalz beschädigte Spielgeräte,
eine Sandsteintreppe sowie Au-
ßengarnituren erneuert und im
Dachgeschoss die kaputten
Fenster ausgetauscht, der Sani-
tärbereich ertüchtigt und ein
Schlafraum saniert.

Auch wurde ein Wasserkom-
pressor angeschafft, um die Was-
serversorgung an stärker fre-
quentierten Tagen sicherzustel-
len.

Diese provisorisch durchge-
führte Maßnahme soll weiterge-
führt werden. Die Wasserversor-
gung erfolgt über eine Hoch-
druckpumpe, die 130 Meter Hö-
hendifferenz leisten muss. Pum-
pe, Druckbehälter, Elektro- und

Wertvolle Hilfe durch Hüttenaufbauprogramm des Bezirksverbands Pfalz

Sanitärinstallation sind bereits
50 Jahre alt und müssen nun er-
neuert werden. Außerdem ist der
zweite Schlafraum im Dachge-
schoss zu sanieren und die Au-
ßenfassade zu erneuern.

Mit 40.000 Euro beteiligt sich

der Bezirksverband Pfalz an den
Arbeiten an der Hütte auf der Ho-
hen Loog bei Neustadt des PWV-
Ortsvereins Hambach. Dort
muss das Dach saniert und eine
Photovoltaik-Anlage installiert
werden, so dass insbesondere in

den Sommermonaten der Strom-
bedarf gedeckt wird.

13.420 Euro fließen der PWV-
Ortsgruppe Pirmasens-Starken-
brunnen für ihr Waldhaus zu, um
die Küche zu renovieren; die Ein-
richtung, Wasser-, Abwasser-,
Gas- und Elektroinstallation sind
jahrzehntealt und müssen erneu-
ert werden.

Am Wanderheim Hohe List bei
Eppenbrunn des Ortsvereins soll
der Kinderspielplatz um eine
Nestkorbschaukel erweitert wer-
den, was der Bezirksverband
Pfalz mit knapp 4200 Euro bezu-
schusst.

Am Waldhaus in Otterbach
steht die Sanierung der Fassade
an, wofür die PWV-Ortsgruppe
knapp 2650 Euro bekommt. Die
Fassade ist mit Styropor zur Wär-
medämmung verkleidet, die im
Lauf der Jahre durch Vögel und
andere Kleintiere stark beschä-
digt wurde.

Schließlich kann sich die PWV-
Ortsgruppe Theisbergstegen
über knapp 2600 Euro freuen, um
in der Buchwaldhütte eine Alarm-
anlage einbauen zu können. In
den vergangenen Jahren wurde
bereits mehrfach in die Hütte ein-

gebrochen und dabei wurden
Dinge entwendet und es kam zu
Beschädigungen; beim letzten
Einbruch Anfang dieses Jahres
hat man ein Fenster eingeschla-
gen und Lebensmittel und Geräte
im Wert von 4800 Euro gestoh-
len.

Der Schaden wurde zwar
durch die Einbruchdiebstahlver-
sicherung abgedeckt, doch diese
würde sich erhöhen, falls es zu
weiteren Einbrüchen kommt.

„Das einzigartige Hüttennetz
ist ein besonderes Merkmal in
der Pfalz“, so Bezirkstagsvorsitz-
ender Theo Wieder.

Es sei aus touristischen Grün-
den wichtig, dass es erhalten
bleibe, weshalb sich der Bezirks-
verband Pfalz an den Kosten der
Erneuerungsmaßnahmen beteili-
ge. Der Bezirksverband Pfalz
stellt seit 2018 jährlich rund
100.000 Euro zur Verfügung, um
bautechnische, hygienische und
Brandschutzmängel an Hütten
und Häusern im Biosphärenre-
servat Pfälzerwald und dem rest-
lichen Teil der Pfalz zu beheben,
da die Vereine die Sanierungen
oft nicht allein aus eigenen Mit-
teln stemmen könnten. |red

Ohne Abschläge
früher in Altersrente?

Rheinland-Pfalz. Versicherte
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung können ab dem 50. Le-
bensjahr mit Sonderzahlungen
Abschläge ausgleichen, die bei
einer vorzeitigen Altersrente ent-
stehen würden. Immer mehr Ver-
sicherte nutzen dieses Angebot:
2023 waren es allein bei der
Deutschen Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz 707 Versicherte,
die neben ihren regulären Beiträ-
gen rund 11,7 Millionen Euro an
Sonderzahlungen geleistet ha-
ben. Das belegt, dass die gesetz-
liche Rentenversicherung weiter-
hin eine attraktive Form der Al-
terssicherung ist.
Wer plant, vorzeitig in Altersrente
zu gehen und Abschläge auszu-
gleichen, sollte folgendes beach-
ten: Um Abschläge auszuglei-
chen, benötigen Versicherte vor-
ab eine „Auskunft zum Ausgleich

Mit Sonderzahlungen ausgleichen

einer Rentenminderung“ (Formu-
lar V0210 und V0211). Um zu er-
fahren, ab wann ein Anspruch auf
Altersrente besteht, sollte auch
eine allgemeine Rentenauskunft
vorliegen. Beides kann man on-
line auf www.drv-rlp.de ganz ein-
fach beantragen.
Zusätzlich sollte man sich vorher
bei einer Beratungsstelle der
Deutschen Rentenversicherung
in Speyer, Kaiserslautern, Mainz,
Bad Kreuznach, Trier, Koblenz
oder Andernach beraten lassen.
Einen Termin vereinbart man am
besten telefonisch.
Höhere Rente und mögliche

Steuerersparnis

Übrigens: Sollten sich später die
Pläne ändern und man doch nicht
vorzeitig in Altersrente gehen,
gehen die Sonderzahlungen
nicht verloren. Im Gegenteil: Sie
erhöhen auch dann die spätere

Rente.
Außerdem können die Sonder-
zahlungen als Aufwendungen für
die Altersvorsorge bei der Steuer
geltend gemacht werden. Kon-
krete Auskünfte hierzu erteilen
Lohnsteuerhilfevereine, Steuer-
berater oder Finanzämter.
So hoch sind die Abschläge

Für jeden Monat des vorzeitigen
Rentenbeginns betragen die Ab-
schläge 0,3 Prozent der Rente.
Wer also ein Jahr früher in Rente
geht, muss einen Abschlag von
3,6 Prozent in Kauf nehmen. Die-
ser Abschlag gilt für die gesamte
Zeit des Rentenbezugs und auch
für eine anschließende Hinter-
bliebenenrente. |red
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deut-

schen Rentenversicherung Rhein-land-

Pfalz, über das kostenfreie Servicetelefon

unter 0800 1000 480 16 und im Internet

unter www.drv-rlp.de

Sanierungsmaßnahmen
in Pfalztheater undMHK

Kaiserslautern. Der Bezirks-
ausschuss unter Vorsitz des Be-
zirkstagsvorsitzenden Theo Wie-
der gibt die Mittel von insgesamt
173.500 Euro für Sanierungs-
maßnahmen im Pfalztheater und
in der Meisterschule für Hand-
werker (MHK) in Kaiserslautern
frei.
In den Sommerferien

So werden im Pfalztheater im
Laufe der Sommermonate, wenn
das Haus sowieso für den Publi-
kumsverkehr geschlossen ist, die
Bodenbeläge für gut 92.000 Euro
erneuert.

Der vorhandene Teppichboden
in den beiden Foyers und den zu-
gehörigen Treppenhäusern ist
nach fast 30 Jahren abgenutzt
und lässt sich auch nicht mehr
gänzlich reinigen.

Nachdem die Verwendbarkeit
verschiedener Bodenbeläge, da-

Bezirksausschuss bewilligt 170.000 Euro

runter Parkett, geprüft wurde,
entschied man sich, wieder einen
hochwertigen Teppichboden zu
verlegen.

Dieser Polvliesbelag, bekannt
als Kugelgarn, zeichnet sich
durch extreme Belastbarkeit und
sehr gute Reinigungsfähigkeit
aus; zudem ist das optische Er-
scheinungsbild dem Foyer eines
Theaters angemessen.
Meisterschule für Handwerk

In den Metallbauwerkstätten an
der Meisterschule für Handwer-
ker, die im vergangenen Jahr um-
strukturiert und räumlich verän-
dert wurden, wobei zwei offene
moderne Werkstätten mit jeweils
acht Schweißarbeitsplätzen ent-
standen sind, wird nun eine zwei-
te Schweißabluftanlage für gut
81.000 Euro eingebaut; eine ers-
te wurde bereits 2023 montiert.
|red
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Ringelsberghütte bei Frankweiler FOTO: PWV-ORTSVEREIN FRANKWEILER

Junges Team sucht Verstärkung für leicht

erlernb. Tätigkeit ab sofort ab 18 Jahren (m/w/d).

Wöchentlicher Ne overdienst ca. 500 €.

Infos unter 0163 8219816

DEIN SOMMER-FUN-JOB: AUFGEPASST!!!


